


Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 2 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG  Version 005 

Bildquelle Titelseite Jürg Rohrbach, Derendingen 
 
Auftraggeber  
Gemeinde Buchegg 
Hauptstrasse 2, 4583 Mühledorf  
 
Verfasser  
BSB + Partner, Ingenieure und Planer 
Thomas Ledermann 
Leutholdstrasse 4, 4562 Biberist 
Tel. 062 388 38 38 
E-Mail: thomas.ledermann@bsb-partner.ch 
 
Dokumentinfo  

Dokument 
Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg  

Projektnummer 
22092.00 

Anzahl Seiten 
292 

Koreferat 
Isabelle Röösli  

Datum 
- 

Kürzel 
- 

Ablageort 
https://bsbpartnerch.sharepoint.com/sites/22092OrtsplanungsrevisionBuchegg/Freigegebene 
Dokumente/General/06 Produkte/01 Berichte/Raumplanungsbericht OPRBuchegg 260115_öff. 
Auflage.docx 

Gedruckt 19.02.20264 

 
Änderungsverzeichnis  

Version  Status, Änderung  Autor  Datum  

001 Vorprüfungsexemplar tle 29.09.2023 

002 Integration Lüterswil-Gächliwil tle / lha 21.02.2024 

003 Mitwirkungsexemplar tle / lha 16.10.2024 

004 Vorprüfungsexemplar, abschliessende 2. Vorprüfung tle / lha 24.05.2025 

005 Auflageexemplar tle / lha 19.02.2026 

006 Genehmigungsexemplar   

 





Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 4 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG  Version 005 

10 Grundlagen «Verkehr»  91 

Teil C Planungsgegenstand  96 

11 Änderungen Bauzonenplan  97 
11.1 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen 97 
11.2 Einzonungen aus der Landwirtschaftszone 98 
11.3 Einzonungen aus Reservezone 114 
11.4 Einzonungen von Spezialfällen 116 
11.5 Auszonungen in die Landwirtschaftszone 147 
11.6 Umzonungen 159 
11.7 Aufzonung 199 
11.8 Aufhebung der Reservezonen 205 
11.9 Natur- und Kulturobjekte, Ortsbildschutz 211 
11.10 Gestaltungsplanpflichten 212 
11.11 Lärmempfindlichkeiten 212 
11.12 Gebiete mit Baubeschränkung 213 
11.13 Gebiete mit besonderen Bestimmungen 213 
11.14 Entwicklungsgebiet lokales Gewerbe 213 
12 Änderungen Gesamtplan  214 
12.1 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen 214 
12.2 Aufhebung Gesamtplaninhalte 216 
12.3 Landschaftsschutzzone 217 
12.4 Naturschutzzone 218 
12.5 Schutzperimeter Wildtierkorridor 218 
13 Weitere Festlegungen Natur und Landschaft  220 
13.1 Gewässerraum, Uferschutzzonen 220 
13.2 Wald und Hecken 227 
14 Änderungen Erschliessungspläne  231 
14.1 Grundsätze der Erschliessungsplanung 231 
14.2 Kommunale Erschliessungspläne 233 
14.3 Kantonale Erschliessungspläne 239 
15 Gestaltungspläne  240 
16 Änderungen Zonenreglement  248 
16.1 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen 249 
16.2 Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 250 
17 Naturgefahrenplan  252 

Teil D Interessenabwägung und Auswirkungen der Planung  254 

18 Berichterstattung  255 
19 Mitwirkung  255 
20 Interessenabwägung  255 
20.1 Bestimmungen der Raumplanungsgesetzgebung 256 
20.2 Kantonale Richtplanung 257 
20.3 Kommunales Leitbild und regionale Abstimmung 258 



Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 5 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG  Version 005 

20.4 Neue kantonale gesetzliche Vorgaben 259 
20.5 Verdichtungsmassnahmen für bebaute Bauzonen 259 
20.6 Dichte und Qualität bei der Nutzung von unbebauter Bauzone 259 
20.7 Bilanz Veränderung der Bauzone 260 
20.8 Planungsausgleich 261 
20.9 Gesamtplan 263 
20.10 Erschliessungspläne 265 
20.11 Gestaltungspläne 266 
20.12 Waldfeststellung 267 
20.13 Fruchtfolgeflächen 267 
20.14 Naturgefahren 267 
20.15 Digitale Zonenpläne 268 
20.16 Weitere Auswirkungen 268 

Teil E Organisation und  Verfahren  272 

21 Organisation der Planungsarbeit  273 
22 Planungsablauf, Information und Mitwirkung  274 
22.1 Zeitliche Einordnung des Planungsprozesses 274 
22.2 Kantonale Vorprüfung 274 
22.3 Mitwirkung der Bevölkerung 275 
22.4 Zweite kantonale Vorprüfung 276 
22.5 Öffentliche Auflage 278 
23 Schlussfolgerungen und Würdigungen  278 

 

Anhang  
Anhang I  Aktuelles Fassungsvermögen vor OPR  II 
Anhang II  Fassungsvermögen vor OPR (mit Nachverdichtung / Verdichtung)  III 
Anhang III  Fassungsvermögen nach OPR (mit Nachverdichtung / Verdichtung gemäss 

Gemeinde)  IV 
Anhang IV  IST- und SOLL-Dichten Kt. SO pro Handlungsraum und pro Zone (ARP, 5/2017)

V 
Anhang V  Datenblatt zur Berechnung der Bauzonengrösse nach Vorgaben der 

kantonalen Siedlungsstrategie (ARP, 2021; vor OPR)  VI 
Anhang VI  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)  VII 
Anhang VII  Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)  VIII 
Anhang VIII  öV-Güteklassen  IX 
Anhang IX  Gefahrenhinweiskarte Störfälle  X 
Anhang X  Kataster der belasteten Standorte  XI 
Anhang XI  Objektblatt Wildtierkorridor  XII 
Anhang XII  Fruchtfolgeflächen durch Einzonungen beansprucht  XIII 
Anhang XIII  Potenzielle Fruchtfolgefläche durch Auszonungen  XIV 
  







Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 8 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG  Version 005 

Beilage 21.3 2. Vorprüfungsbericht 
Amt für Raumplanung, 15. Dezember 2025 

Beilage 22 Mitwirkungsbericht 
Durch den Gemeinderat verabschiedet am 4. April 2025 

  



Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 9 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG  Version 005 

Abkürzungen  
AfU Amt für Umwelt, Kt. Solothurn 
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Der Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV)  

Die Gesamtrevision wird im vorliegenden Raumplanungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverord-
nung (RPV) erläutert. Der Bericht ist ein wichtiger Bestandteil der Planung. Er hat die Aufgabe, die 

Nachvollziehbarkeit der Planung in allen Teilen insbesondere gegenüber der Genehmigungsbehörde 
zu gewährleisten. 

 

Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde  

1  Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde 
(Art. 26 Abs. 1 Raumplanungsgesetz, RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und 

Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 
2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) 

berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Um-

weltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 

2  Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und 
welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven 

zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. 
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1 Anlass und Gegenstand der Planung  

Durch eine Gemeindefusion bilden die Dörfer Aetigkofen, Aetingen, Bi-
bern, Brittern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Kyburg-Buchegg, Küt-

tigkofen, Mühledorf und Tscheppach seit dem 1. Januar 2014 zusam-
men die Gemeinde Buchegg. Per 1. Januar 2024 fusionierte die Ge-
meinde Buchegg ausserdem mit der Gemeinde Lüterswil-Gächliwil. Zu 

diesem Zeitpunkt befand sich die Gemeinde Buchegg mitten in den Ar-
beiten zur Gesamtrevision der Ortsplanung. Während der kantonalen 
Vorprüfung erfolgte deshalb die Integration von Lüterswil-Gächliwil in 

die Ortsplanungsrevision Buchegg.  

Die aktuell rechtsgültige Ortsplanung (OP) der Gemeinde Buchegg setzt 
sich somit, mit Ausnahme des harmonisierten Zonenreglements, aus den 

Ortsplanungen der einzelnen Dörfer zusammen. Lüterswil-Gächliwil hat 
ein eigenes Zonenreglement. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1848 vom 11. Sep-

tember 2012 genehmigt und ist somit 14 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 473 vom 24. März 
2015 genehmigt und ist somit 11 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1461 vom 3. Juli 2001 
genehmigt und ist somit 25 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1272 vom 25. Juni 

2002 genehmigt und ist somit 24 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1937 vom 25. Sep-
tember 2001 genehmigt und ist somit 25 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 183 vom 25. Januar 
1999 genehmigt und ist somit 27 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 474 vom 24. März 

2015 genehmigt und ist somit 11 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1238 vom 7. Juni 
2011 genehmigt und ist somit 15 Jahre alt. 

Die rechtkräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 804 vom 29. April 
2014 genehmigt und ist somit 12 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1536 vom 10. Juli 

1998 genehmigt und ist somit 28 Jahre alt. 

Die rechtskräftige Ortsplanung wurde mit RRB Nr. 1584 vom 14. August 
2001 genehmigt und ist somit 25 Jahre alt. 

Rechtskräftige  
Ortsplanung  

Aetigkofen 

Aetingen (inkl. Brittern) 

Bibern 

Brügglen 

Gossliwil 

Hessigkofen 

Küttigkofen 

Kyburg-Buchegg 

Lüterswil-Gächliwil 

Mühledorf 

Tscheppach 
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Gemäss § 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) hat die 
Gemeinde die OP in der Regel alle 10 Jahre zu überprüfen und anzupas-
sen. Aufgrund der erheblich geänderten Verhältnisse (Fusion) und den 

teils älteren Ortsplanungen hat die Gemeinde die OPR bereits mit der 
Erarbeitung des räumlichen Leitbildes (rLB), welches an der Gemeinde-
versammlung vom 4. Mai 2021 verabschiedet wurde, in Angriff genom-

men. Die vorliegende Revision der Nutzungspläne und Reglemente bil-
det den Abschluss der Arbeiten zur OPR.  

Zudem ist am 1. März 2013 die teilrevidierte kantonale Bauverordnung 

(KBV) in Kraft getreten. Der Änderungsbedarf ergab sich einerseits aus 
der Umsetzung von vier vom Kantonsrat erheblich erklärten Aufträgen. 

Andererseits sollen die vereinheitlichten Definitionen der Interkantona-

len Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB, RRB 
Nr. 2012/1063 vom 29. Mai 2012) ins kantonale Recht übernommen 
werden. Nach § 70 Abs. 3 der revidierten KBV sind die Gemeinden nun 

aufgefordert, ihre Zonenpläne und -reglemente bis spätestens 2023 
nach dem neuen Recht anzupassen. Zurzeit wird durch das Bau- und 
Justizdepartement Solothurn (BJD) geprüft, wie die Frist verlängert wer-

den kann. 

Ebenfalls beinhaltet der revidierte kantonale Richtplan (vom Bundesrat 
genehmigt im Oktober 2018) diverse Anträge an die Gemeinden, wel-

che es im Rahmen der OPR zu beantworten gilt. 

Mit der OPR kommt die Gemeinde Buchegg dem Gesetzesauftrag nach 
PBG und KBV nach. 

Im Rahmen der OPR werden alle Nutzungspläne der Gemeinde Buchegg 
(d.h. aller Dörfer) sowie die dazugehörenden Vorschriften überprüft und 
wo nötig, überarbeitet und harmonisiert. Mit der Integration von Lüters-

wil-Gächliwil wurden alle Nutzungspläne um die Dörfer Lüterswil und 
Gächliwil erweitert (erfolgte während der kant. Vorprüfung). Dies um-
fasst folgende Dokumente und Planwerke: 

- Bauzonenpläne mit Lärmempfindlichkeitsstufen 
- Gesamtpläne 
- Erschliessungspläne mit Baulinien und Strassenklassierung so-

wie Waldfeststellung 
- Zonenreglement 
- Gestaltungspläne mit Sonderbauvorschriften 

Neben diesen kommunalen Nutzungsplänen werden auch revidierte 
kantonale Baulinienpläne gemeinsam mit dem zuständigen kantonalen 
Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) erarbeitet. 

 

Auftrag zur  
Ortsplanungsrevision  

Planungsgegenstand  
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Das Baureglement ist nicht Teil des vorliegenden Ortsplanungsdossiers. 
Dieses wird nach der OPR überprüft und auf das revidierte Zonenregle-
ment bzw. die revidierten Nutzungspläne abgestimmt.  

Als Grundlage und ersten Arbeitsschritt der OPR hat die Gemeinde 
Buchegg zusammen mit Ihrer Bevölkerung im Räumlichen Leitbild (rLB) 
die erwünschte räumliche Entwicklung für den Zeithorizont bis 2040 

festgelegt. Das rLB wurde im Mai 2021 von der Gemeindeversammlung 
verabschiedet und ist damit im Ortsplanungsprozess als Ganzes gemäss 
§ 9 Abs. 4 lit. a PBG zu berücksichtigen. 

Für die Dörfer Lüterswil und Gächliwil dient das «räumliche Leitbild 
2012» der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil als Grundlage und 

legt die räumliche Entwicklung der Gemeinde bis ins Jahr 2037 fest. Das 

rLb wurde im Dezember 2012 von der Gemeindeversammlung verab-
schiedet. Da die beiden rLB im Grundsatz übereinstimmen und für Lü-
terswil-Gächliwil keine grossen Entwicklungsabsichten vorhanden sind, 

wird auf die Überarbeitung des rLB verzichtet. 

Neben dem rLB stützt sich die OPR auf verschiedene weitere Grundlagen 
(Inventare, Konzepte etc.). Diese konkretisieren dabei die Leitsätze und 

Massnahmen aus dem rLB. 

Auch sind die zum Teil neuen bzw. revidierten, übergeordneten Pla-
nungsgrundlagen in der OPR zu berücksichtigen. Mit dem revidierten 

Raumplanungsgesetz (RPG), der Gesamtüberprüfung des kantonalen 

Richtplans (RP), der kantonalen Siedlungsstrategie, der teilrevidierten 
Gewässerschutzgesetzgebung (GSchG), dem kantonalen Planungsaus-

gleichsgesetz (PAG) sowie der Anpassung der kantonalen Bauverord-
nung (KBV) (nicht abschliessende Aufzählung) liegt aus planerischer 
Sicht eine neue Ausgangslage vor. Die Umsetzung dieser übergeordne-

ten Grundlagen auf Gemeindeebene wurde bei den Arbeiten zur vorlie-
genden OPR berücksichtigt. 

Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, unter Berücksichti-

gung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels und aufbau-
end auf den Zielen des rLB, gute räumliche und planerische Vorausset-
zungen für eine nachhaltige und wirtschaftlich gesunde Entwicklung der 

Gemeinde Buchegg zu schaffen. Ein wichtiges Ziel ist auch die Erhöhung 
der Rechtssicherheit für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, 
Bauwillige und von Bauprojekten Betroffene. 

  

Baureglement  

Räumliches Leitbild  

Weitere Grundlagen und  
Rahmenbedingungen  

Wesentliche Inhalte der  
Ortsplanungsrevision  
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2 Ausgangslage in Buchegg  

2.1 Rechtskräftige Ortsplanung  

Infolge der Fusion liegen 11 rechtskräftige Ortsplanungen für die jewei-

ligen Dörfer vor. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aus den 
Regierungsratsbeschlüssen (RRBs) der Ortsplanungen zusammengefasst. 

Die vom Regierungsrat als verbindlich erklärte kantonale Bevölkerungs-

prognose (mittleres Szenario) dient als Grundlage für die Abschätzung 
des Baulandbedarfs. Sie prophezeit für die Gemeinde Aetigkofen für das 
Jahr 2020 183 Einwohner/innen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat 

sich bis 2006 positiv entwickelt. Seit 2006 ist ein Bevölkerungsrückgang 
festzustellen. Die Gemeinde strebt für das Jahr 2020 eine Einwohnerzahl 
von ca. 211 Einwohner/innen an (2009: 179 Einwohner). Dies entspricht 

einem jährlichen Wachstum von 1.5%. 

Nach der Revision umfasst die Bauzone von Aetigkofen 7.31 ha. Sie 
weist ein Fassungsvermögen von 206 Personen auf. Insgesamt stehen 

nach der Revision 0.92 ha unüberbaute Bauzone zur Verfügung. Diese 
setzen sich zusammen aus 0.82 ha Wohnzone W2 und 0.10 ha Kern-
zone. 

Die vom Regierungsrat verbindlich erklärte kantonale Bevölkerungsprog-
nose (mittleres Szenario) dient als Grundlage für die Abschätzung des 

Bauzonenbedarfs. Demnach sind für das Dorf Aetingen für das Jahr 

2030 ca. 380 Einwohner/innen zu erwarten. Aktuell sind in Aetingen 
0.98 ha unüberbaute Bauzone vorhanden (0.74 ha Wohnzone W2 und 
0.24 ha Kernzone). Die aktuelle Bauzone weist insgesamt ein Fassungs-

vermögen von ca. 330 Personen auf. Mit der vorliegenden Ortsplanungs-
revision werden zwar keine Einzonungen vorgenommen. Allerdings 
ergibt sich mit den vorgenommenen Änderungen sowie insbesondere 

der vorgezogenen Umzonung des Schulhauses ein Verdichtungspoten-
tial, welches in der Grössenordnung des Bedarfs liegen dürfte. 

Die Bevölkerung von Bibern hat in den letzten 20 Jahren (1980 bis 2000) 

um 37 Personen von 187 auf 224 Einwohner/innen zugenommen. Das 
Leitbild der Gemeinde 1996-2010 sieht einen starken Bevölkerungszu-

wachs auf 280 bis 300 Personen vor, was sehr optimistisch ist. Der Bau-

landverbrauch von 1982 bis 1997 belief sich auf 1.05 ha. Zusätzlich wur-
den 9 Wohnungen in bestehenden Gebäuden inner- und ausserhalb der 
Bauzone eingebaut. Nach der Ortsplanungsrevision sind noch ca. 1.8 ha 

Land in der Bauzone unbebaut, was unter Berücksichtigung der erwar-
teten Ausschöpfung ein Bevölkerungswachstum um etwa 55 Personen 
zulässt. Mit den gut 60 Personen ausserhalb der Bauzone ergibt sich so 

Rückblick letzte  
Ortsplanungsrevision en 

Aetigkofen 

Aus dem RRB Nr. 1848  
vom 11. September 2012 

Aetingen 

Aus dem RRB Nr. 473  
vom 24. März 2015 

Bibern 

Aus dem RRB Nr. 1461  
vom 3. Juli 2001 
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Kernzone). Diese Reserven sowie das Potential für die innere Verdich-
tung dürften den Bedarf für die prognostizierte Bevölkerungsentwick-
lung decken, auch wenn mit der vorliegenden Ortsplanungsrevision 

keine Einzonungen vorgenommen werden. 

Aktuell bestehen in der Gemeinde Kyburg-Buchegg Baulandreserven 
von 0.78 ha. Mit der vorliegenden Ortsplanung werden neu 0.80 ha ein-

gezont. Dies ergibt eine neue Baulandreserve von 1.58 ha. Das theoreti-
sche Fassungsvermögen der Bauzone nach der Revision beträgt 375 Ein-
wohner/innen. Im Leitbild strebt die Gemeinde ein Wachstum von 3 Per-

sonen pro Jahr an. Dies würde einer Einwohnerzahl von ca. 350 im Jahr 
2020 entsprechen. 

Die vom Regierungsrat als verbindlich erklärte kantonale Bevölkerungs-

prognose (mittleres Szenario) dient als Grundlage für die Abschätzung 
des Baulandbedarfs. Demnach ist für Lüterswil-Gächliwil bis ins Jahr 
2030 weiterhin eine leicht abnehmende Bevölkerungsentwicklung zu er-

warten (2012: 328 Einwohner/innen). 

Nach der Revision umfasst die Bauzone von Lüterswil-Gächliwil rund 14 
ha. Insgesamt stehen 2.7 ha unüberbaute Bauzone zur Verfügung. Da-

von liegen 1.48 ha in der Wohnzone W2, ca. 0.8 ha in der Gewerbezone 
mit Wohnen, 0.1 ha in der Kernzone und 0.34 ha in der Zone für öffent-
liche Bauten und Anlagen. Mit der Revision wurde die Weilerzone ver-

grössert (0.18 ha) sowie eine neue erweiterte Weilerzone ausgeschieden 

(1.81 ha). Ausserdem wurde eine Fläche von 980 m2 in die W2 einge-
zont. Die Bauzone weisst insgesamt somit ein Fassungsvermögen von 

ca. 395 Einwohner/innen auf. 

1995 wohnten in Mühledorf 315 Einwohner/innen, 50 davon ausserhalb 
der Bauzone. 1980 waren es 257 Personen. Die Bevölkerung nahm in 

diesen 15 Jahren um knapp 60 Personen zu. In den überbauten Gebieten 
besteht ein Verdichtungspotential für 20 bis 25 Personen. Die unbebau-
ten Gebiete bieten etwa 50 Personen Platz. Innerhalb der Bauzone wird 

somit ein Fassungsvermögen für 390 Personen bereitgestellt, was einem 
Bevölkerungswachstum von etwa 75 Personen Raum bieten würde. Ei-
ner bebauten Wohnfläche von 9.63 ha stehen 1.65 ha unbebautes Bau-

land für Wohnzwecke gegenüber. Der Verbrauch der letzten 15 Jahre 
beläuft sich auf 1.85 ha. 

Tscheppach strebt im Leitbild ein Wachstum der Einwohnerzahl auf 220 

Personen für die nächsten 15 Jahre an. Tscheppach zählte 1980 151 
Einwohner/innen, 1995 waren es 183 Einwohner/innen. Die Bevölke-
rung nahm also in 15 Jahren um 32 Personen zu. Die Bauzone des revi-

dierten Zonenplanes weist für die nächsten 15 Jahre freie Flächen von 

Kyburg-Buchegg 

Aus dem RRB Nr. 1238  
vom 7. Juni 2011 

Lüterswil-Gächliwil 

Aus dem RRB Nr. 804  
vom 29. April 2014 

Mühledorf 

Aus dem RRB Nr. 1536  
vom 10 Juli 1998 

Tscheppach 

Aus dem RRB Nr. 1584  
vom 14. August 2001 
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Tabelle 12). Die Nutzungspläne wurden im Rahmen der Arbeiten zur ak-
tuellen OPR nachgeführt und aktualisiert. 

 

Tabelle 1 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Aetigkofen (September 2012) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Grundwasserschutzzone Mühlequelle der Wasserversorgung Messen 2013/2013 
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Tabelle 2 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Aetingen / Brittern (März 2015) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Erschliessungs- und Gestaltungsplan 
mit SBV, Situation 

Alte Schulanlagen Aetingen mit SBV 2017/1286 

Erschliessungsplan Fernwärme 2016/404 
 

Tabelle 3 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Bibern (Juli 2001) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Gestaltungsplan mit SBV  Schreinerei Berger / Goltern 2017/1562 

Kant. Erschliessungsplan Hessigkofenstrasse, Knoten Hauptstrasse-
Dorfausgang 

2016/106 

Erschliessungsplan, Erdgasleitung Gemeinde Bibern / Gossliwil 
Normalplan Spühlbohrung Kantonsstr./ 
Bachquerung / Grabeprofile / Streckenplan 

2013/1105 

Änderung Bauzonenplan Umzonung Schulhaus, GB Nr. 17 2013/1896 

Teilzonenplan mit Ergänzung 
Zonenreglement 

Hauptstrasse 71, 
Grundbuch Nr. 32 

2012/1463 

Erschliessungsplan Sanierung und Ergänzung Entwässerungen 2011/1916 

Kantonaler Erschliessungs- und 
Gestaltungsplan / SBV 

Pilotabschnitt 
Biberentalmatten 

2011/1515 

Kantonaler Teilzonenplan Revitalisierung Biberenbach 2011/1515 

Schutzzonenplan Grundwasserschutzzone für die Gemeinde-
quellen Bibern der Wasserversorgung Bibern 

2009/1559 

Änderung Erschliessungsplan Goltern 2007/817 

Gestaltungsplan Schreinerei Berger Goltern 2005/905 

 

Tabelle 4 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Brügglen (Juni 2002) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Änderung Bauzonenplan GB Nrn. 40 und 195 (teilweise) 2011/1912 
 

Tabelle 5 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Gossliwil (September 2001) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Kantonaler Erschliessungsplan Hauptstrasse, Bereich Schulhaus;  
Neubau Bushaltestelle 

2015/802 

Änderung Bauzonen- und  
Gesamtplan 

Parzelle GB Nr. 31 (teilweise) 2011/2540 
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Tabelle 6 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Hessigkofen (Januar 1999) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Revidierte Zonenvorschriften «Spezialzone Schmärleiben SSch» 2021/1601 

Erschliessungsplan/Situation Neubau Bushaltestelle 2017/1694 

Teilzonen- und Erschliessungsplan 
mit Ergänzung Zonenreglement 

Schmärleiben 2014/769 

Teilzonenplan mit Änderung Zonen-
reglement 

Schule und Kindergarten 2013/1446 

Anpassung Bauzonenplan GB Nrn. 26, 27 und 28 2010/76 

Schutzzonenplan Grundwasserschutzzone für die Gemeinde-
quellen Bibern der Wasserversorgung Bibern 

2009/1559 

Änderung Bauzonen- und Erschlies-
sungsplan 

GB Nr. 7 + 50, inkl. Strassen-und Baulinien 2009/852 

Anpassung Bauzonen- und Erschlies-
sungsplan 

GB Nrn. 25, 29 und 18 (teilweise) 2007/531 

Quellschutzzone Moosgass Quelle 2002/1071 

Erhaltungszone Hof Rigi Mühledorfstrasse 2002/324 

 

Tabelle 7 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Küttigkofen (März 2015) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Gestaltungsplan mit SBV Mühle Küttigkofen 2016/1251 

 

Tabelle 8 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Kyburg-Buchegg (Juni 2011) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Änderung Bauzonenplan Ergänzung Baufeld GB Nr. 131 2021/1600 

Teilzonenplan Kernzone Ortsteil Kyburg 2016/1247 

Blumenhaus Buchegg Blumenhaus Buchegg 2013/2273 

Schutzzonenplan Schutzzonenplan für die Grundwasserfas-
sung Kyburg der Gruppenwasserversorgung 
Grenchen 

1994/1372 

 

Tabelle 9 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit der letzten OPR in Lüterswil-Gächliwil (April 2014) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Erschliessungsplan Fernwärme 2022/1788 

Schutzzonenplan Wasserversorgung Schöniberg, Grabenöli-
quellen 

2022/1726 

Gestaltungsplan Neubau SLB 2022/1526 
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Erschliessungsplan Oberwilerstrasse bis Balmstrasse, Strassensa-
nierung mit Fussgänger- und Radmassnah-
men 

2022/702 

Erschliessungsplan GWP Hauptstrasse Aetigkofen aussserorts 2021/687 

Erschliessungsplan Fernwärme 2020/405 

Erschliessungsplan, Gestaltungsplan Revitalisierung Mülibach, Abschnitt West, 
Querprofil 

2019/186 

Erschliessungsplan, Gestaltungsplan Revitalisierung Mülibach, Abschnitt West, Si-
tuation 

2019/186 

Erschliessungsplan, Gestaltungsplan Revitalisierung Mülibach, Abschnitt West, 
Längenprofil 

2019/186 

Erschliessungsplan, Gestaltungsplan Revitalisierung Mülibach, Abschnitt West, Si-
tuation Landerwerb 

2019/186 

Baureglement Baureglement 2017/416 

Schutzzonenplan Mühlequelle der Wasserversorgung Messen 2013/1901 

 

Tabelle 10 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Mühledorf (Juli 1998) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Teilzonenplan Sternenkreuzung, GB Nrn. 94, 95 und 321 2012/1884 

Erschliessungsplan, Strassen und 
Baulinienplan 

Sternenkreuzung 2012/929 

Änderung Bauzonen- und Erschlies-
sungsplan 

GB Nr. 29 2011/2541 

Schutzzonenplan Vögeligrabenquellen und Stollenquellen 2010/1314 

Teilzonen- und Erschliessungsplan Einzonung GB Nr. 13 2009/186 

Änderung Bauzonenplan Gebiet Hübeli 2009/186 

Änderung Bauzonenplan GB Nr. 35 "Murli"  2005/857 

Sanierung der Flurwege im Bochstein 2004/1792 

Bauzonen- und Gestaltungsplan GB Nr. 43 2004/657 

Erschliessungsplan Teil Ost 2001/2223 

Gestaltungsplan Oberer Bockstein 2000/2425 

 

Tabelle 11 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit letzter OPR in Tscheppach (August 2001) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Änderung Bauzonenplan GB Nr. 22, Umzonung 2014/262 
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Tabelle 12 Zusammenstellung der Nutzungsplanungen seit der Gemeindefusion (Januar 2014) 

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  RRB Nr.  

Erschliessungsplan Sanierung landwirtschaftliche Entwässerung 
- 01, Mühledorf 
- 02, Mühledorf 
- 03, Küttigkofen 
- 04, Aetigkofen 
- 05, Gossliwil 
- 06, Hessigkofen 
- 07, Tscheppach 
- 08, Gossliwil 
- 09, Gossliwil 
- 10, Gossliwil 
- 11, Gossliwil 
- 12, Gossliwil 
- 13, Gossliwil 
- 14, Gossliwil 
- 15, Bibern 
- 16, Bibern 
- 17, Hessigkofen 
- 18, Hessigkofen 
- 19, Tscheppach 
- 21, Aetingen 
- 22, Aetingen 
- 23, Kyburg-Buchegg 
- 24, Aetingen 
- 25, Aetingen 
- 26, Tscheppach 
- 27, Kyburg-Buchegg 
- 28, Kyburg-Buchegg 
- 29, Küttigkofen 
- 31, Küttigkofen 
- 32, Küttigkofen 
- 33, Brügglen 
- 34, Brügglen 
- 36, Brügglen 
- 37, Tscheppach 
- 39, Kyburg-Buchegg 
- 40, Bibern 
- 41, Kyburg-Buchegg 
- 42, Tscheppach 
- 44, Gossliwil 

2025/962 

Gestaltungsplan Ortsteil Kyburg-Buchegg: Blumenhaus 
Buchegg (Ergänzung) 

2024/2012 

Erschliessungsplan GWP Teil-GWP Wassertransportleitung Gächliwil - 
Hessigkofen 

2024/1154 

Erschliessungsplan GWP Teil-GWP «Anschluss Bibern» 2024/764 

Planungszone Mobilfunkanlage GRB Proto-
koll 

Gestaltungsplan Ortsteil Mühledorf: Änderungen Untere 
Bocksteinstrasse 

2024/633 
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2.2 Laufende Planungen  

Parallel zur Ortsplanungsrevision befinden sich zurzeit folgende kommu-
nalen, kantonalen und regionalen Planungen in Erarbeitung:  

Art der Nutzungsplanung  Gebiet / Planbezeichnung  Stand  

Schutzzonenplan Grundwasserschutzzone St. Margarethen-
quelle Mühledorf 

Genehmi-
gung 

Räumliches Leitbild  
(regionale Planung) 

Regionale Zusammenarbeit  

Kantonaler Erschliessungs- und  
Gestaltungsplan 

Revitalisierung Mülibach in  
Erarbeitung 

Kantonaler Erschliessungsplan Flurweg nach  
öffentlicher 
Auflage 

Kantonale Baulinienpläne Buchegg Vorprüfung 

Teilnutzungsplanung Revision Ar-
beitszonen 

Buchegg (Küttigkofen) in  
Erarbeitung 

Erschliessungsplan Mobilfunkpla-
nung Buchegg 

Buchegg Vorprüfung 
erfolgt / vor 
Mitwirkung  

 

Zurzeit ist eine Planungszonen nach § 23 PBG auf dem Gemeindegebiet 
von Buchegg in Kraft. 

Der Gemeinderat von Buchegg hat am 24. April 2024 beschlossen eine 

Planungszone über das ganze Siedlungsgebiet von Lüterswil zu legen. 
Diese dient der Absicherung einer optimierten Standortevaluation von 
deutlich wahrnehmbaren Mobilfunkanlagen. Aus aktuellem Anlass (Mo-

tion «Planungsgrundlage für Mobilfunk schaffen», Baugesuch 
Swisscom, Anpassung Baurechtsvertrag) wurde die Auseinandersetzung 
mit dieser Thematik dringlich. Die Planungszone verschafft der Planungs-

behörde die notwendige Zeit, um die Standortevaluation und, als Grund-
lage dafür, die neuen Bestimmungen im Zonenreglement im Rahmen 
der laufenden Ortsplanungsrevision zu erarbeiten. Dies soll unter Inte-

ressenabwägung und unter Berücksichtigung sowohl der Interessen der 
Gemeinde / Dorfbevölkerung als auch jener der Antenneninhaber bzw. 
der Mobilfunkanbieter erfolgen. 

Die öffentliche Auflage der Planungszone erfolgte vom 25. April bis 24. 
Mai 2024. Es sind keine Einsprachen beim Gemeinderat eingegangen. 
Die Planungszone wurde für drei Jahre erlassen. 

Weitere Abklärungen bzw. Planungen / Projekte auf dem Gemeindege-
biet von Buchegg oder ausserhalb des Gemeindegebietes, welche mit 
der OPR zu koordinieren sind: 

Laufende  
Nutzungsplanungen  

Planungszonen  

Planungszone Mobilfunkanlagen 

Weitere Planungen / Projekte  
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- Bestandsaufnahme und Sanierungskonzept, Unwetterschäden 
Juni/Juli 2021 

- Entwässerung Cutohof, GEP-Umsetzungsmassnahmen 

- Gesamtkonzept Wassergefahren Buchegg 

2.3 Räumliches Leitbild « Buchegg 2040» 

Als wichtigste Grundlage für die OPR ist im rLB die gewünschte Entwick-

lung für die nächsten 20 Jahre dargestellt (vgl. Beilagen). Das räumliche 
Leitbild besteht aus einem Erläuterungsbericht (Grundlagenteil) sowie 
aus dem eigentlichen räumlichen Leitbild. Die Bevölkerung wurde mehr-

fach über das rLB informiert und zur Mitwirkung eingeladen. Im Rahmen 
einer zweitägigen Zukunftskonferenz, öffentlichen Mitwirkung und Aus-
tauschveranstaltung mit den Landwirt:innen wurde die Möglichkeit ge-

boten, sich über die Grundzüge der räumlichen Entwicklung zu äussern. 
Das rLB wurde von der Arbeitsgruppe «räumliches Leitbild» und dem 
Gemeinderat unter Berücksichtigung der Eingaben aus der Bevölkerung 

beraten und dem Kanton zur Stellungnahme unterbreitet (Stellung-
nahme vom 11.05.2020). Mit der Verabschiedung des rLB durch die Ge-
meindeversammlung im Mai 2021 wurde dieses für den Ortsplanungs-

prozess sowie für die Planungsbehörde richtungsweisend und legt somit 
den Grundstein für die vorliegende Gesamtrevision der Planungsinstru-
mente. Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung wurden 47 schriftliche 

Beiträge eingereicht, welche teilweise in das Leitbild eingeflossen sind. 
Einige Eingaben bezogen sich thematisch bereits auf die OPR und wer-
den somit erst bei der Ausarbeitung der vorliegenden OPR beantwortet. 

2.4 Dorfanalyse / Siedlungsentwicklungskonzept  

Spätestens seit Inkrafttreten des revidierten RPG am 1. Mai 2014 haben 
Bund, Kanton und Gemeinde in verstärktem Umfang die Aufgabe, die 

Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken und für kompakte Siedlun-
gen zu sorgen. Dabei ist eine angemessene Wohnqualität zu gewähr-
leisten. Mittels geeigneter Massnahmen sollen die brachliegenden oder 

ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen besser genutzt und die 
Möglichkeiten für eine massvolle, der jeweiligen Situation angepasste 

Verdichtung ausgeschöpft werden. Mit der bundesrätlichen Genehmi-

gung des revidierten kantonalen Richtplans (RP) wird die qualitätsvolle 
Siedlungsentwicklung nach innen entsprechend in den Vordergrund ge-
stellt.  

Spezifisch zur Innenentwicklung hält der RP entsprechend fest: 

Räumliches Leitbild als  
wegweisende Grundlage  

Vorgaben Bund und Kanton  
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- Die Gemeinden ermitteln in der Ortsplanung die Verdichtungspo-
tenziale in den bebauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen und 
weisen die Massnahmen dafür aus (S-1.1.16). 

- Die Gemeinden überprüfen die unbebauten Wohn-, Misch- und 
Zentrumszonen und ergreifen Massnahmen für eine dichte und 
qualitativ hochwertige Bebauung (S-1.1.17). 

- Die Gemeinden sorgen in den Arbeitszonen mit Zonenvorschriften 
für eine effiziente Nutzung des Baulands (mehrgeschossiges, dich-
tes Bauen, flächensparende Parkierung, Mehrfachnutzungen etc.) 

(S-1.1.18). 

- Das Amt für Raumplanung des Kantons unterstützt die Gemeinden 
bei der qualitätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen (S-1.1.23). 

- Es gilt der Planungsgrundsatz, dass die Gemeinden ausgewählte 
Gebiete für die Siedlungsentwicklung nach innen bezeichnen. Da-
bei haben sie auf die gewachsenen Strukturen, deren Identität und 

Charakter zu achten (S-1.3.1). 

- Weil der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion zukommt, haben 
gemeindeeigene Bauten und Anlagen hohe Ansprüche an die Ge-

staltung zu erfüllen. Dazu sind vermehrt qualitätssichernde Verfah-
ren zu nutzen (S-1.3.2). 

- Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass klar strukturierte, nut-

zungsdurchmischte und gut erschlossene Gebiete entstehen. Sie 
schaffen dafür attraktive öffentliche Räume, Plätze und Freiräume 
(S-1.2.3).  

Diese spezifischen Vorgaben stellen zum Teil eine grosse Herausforde-
rung dar und verlangen nach einer vertieften Bearbeitung, aufbauend 
auf dem rLB. Im Rahmen der OPR wurde daher ein ausführliches Sied-

lungsentwicklungskonzept, aufbauend auf einer vertieften Dorfanalyse 
(Qualitäten und Defizite), erarbeitet. Das Konzept beinhaltet nebst der 
Ermittlung der bestehenden Siedlungsstruktur insbesondere auch dorf-

spezifische Empfehlungen für die langfristige Entwicklung sowie Mass-
nahmen für deren ortsverträgliche und qualitätsvolle Umsetzung. Des 

Weiteren werden Potenziale für die einzelnen Dörfer aufgezeigt. 

Das Siedlungsentwicklungskonzept bildet eine wichtige Grundlage und 
liegt als Beilage dem Planungsdossier bei (vgl. Beilage 13.1). 

Siedlungsentwicklungs - 
konzept als Grundlage  
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- Aktualisierung des theoretischen Fassungsvermögens der Bauzone 
vor Ortsplanungsrevision (0 und Anhang II) 

3 Übergeordnete Rahmenbedingungen  
und Vorgaben  

Es gibt zahlreiche weitere Grundlagen und Vorgaben, welche den Rah-
men für die Ortsplanungsrevision Buchegg vorgeben: auf regionaler, 
kantonaler und nationaler Ebene. Diese sind in die Arbeiten eingeflossen 

und wurden in die Interessenabwägung einbezogen und gegebenenfalls 
berücksichtigt. Eine Zusammenstellung bzw. Hinweise auf die wesent-

lichsten Inhalte sich nachfolgend aufgeführt. 

3.1 Raumplanungsgesetz  

Seit Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über die Raumplanung 
(RPG) am 1. Mai 2014 haben Bund, Kanton und Gemeinde in verstärk-

tem Umfang die Aufgabe, die Siedlungsentwicklung nach innen zu len-
ken und für kompakte Siedlungen zu sorgen. Dabei ist eine angemes-
sene Wohnqualität zu gewährleisten. Mittels geeigneter Massnahmen 

sollen die brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in 
Bauzonen besser genutzt und die Möglichkeiten für eine massvolle, der 
jeweiligen Situation angepasste Verdichtung ausgeschöpft werden. Wei-

ter sind der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, 
insbesondere Fruchtfolgeflächen zu erhalten. 

Bezüglich der Beurteilung der Bauzonengrösse steht insbesondere Art. 

15 Abs. 4 RPG im Vordergrund. Demnach kann Land neu einer Bauzone 
zugewiesen werden, wenn 

- es sich für die Überbauung eignet; 

- es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-
zungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich inner-
halb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird; 

- Kulturland damit nicht zerstückelt wird; 
- seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; 

- damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

Gemäss Art. 47 RPV erstattet die Behörde (vorliegend der Gemeinderat 
der Gemeinde Buchegg), welche die Nutzungspläne erlässt, der kanto-
nalen Genehmigungsbörde Bericht darüber, wie die Nutzungsplanung 

- die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, 
- die Anregungen aus der Bevölkerung,  
- die Sachpläne und Konzepte des Bundes sowie  

Seit 1. Mai 2014 in Kraft  

Beurteilung der  
Bauzonengrösse  

Raumplanungsbericht  
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Abbildung 2 Ausschnitt aus dem ISOS-Aufnahmeplan: Gebiet 1,  

"ISOS-Erhaltensziel A" und Umgebungszonen I, II und Um-
gebungsrichtung III, "ISOS-Erhaltungsziel a" 

Ist ein langes, sanft von einer Mulde zu einem weiten Plateau ansteigen-
des Strassendorf. Abwechslungsweise eng und weit auseinanderlie-
gende Ackerbauernhäuser in traufseitiger oder schiefwinklig zur Strasse 

gestaffelter Stellung. Zwischen den Walmdachbauten bernisch geprägte 

Riegbauten mit Ründi. 

Der lange Strassenraum darf weder verbreitert noch mit Trottoirs verse-

hen werden. Vorhaben zur Umnutzung bäuerlicher Bauten sind von Fall 
zu Fall von den Fachleuten der kantonalen Denkmalpflege zu prüfen. 
Damit die lockere Bebauung nicht verfälscht wird, dürfen in die weiten 

Bereiche zwischen den Altbauten keine weiteren Neubauten platziert 
werden; für den Betrieb unbedingt nötige Kleinbauten sollten in die 
rückwärtigen Bereiche zu stehen kommen. Die Neubautätigkeit ist strikt 

auf die beiden Kleinstquartiere (IV) zu beschränken. Ein Gestaltungsplan 
für die Bereiche unmittelbar nördlich dieser Neubauquartiere könnte 
eine dichte Bauweise ermöglichen, ohne dass die Umgebung des Orts-

kerns beeinträchtigt werden. 

Gossliwil 
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Abbildung 4 Ausschnitt aus dem ISOS-Aufnahmeplan: Gebiet 1,  

"ISOS-Erhaltensziel A" und Umgebungsrichtung I, "ISOS-Er-
haltensziel a" 

Ist ein mehrteiliger Ort auf unterschiedlichen Geländestufen am Rand 
des ausgedehnten Limpachtals. Weit sichtbares Schloss Buchegg mit 

Turm aus dem 16. Jahrhundert als Bindeglied zwischen den bäuerlichen 
Strassendorfteilen. Gut erhaltene Höfe und klassizistisches Gasthaus 

«Bad Kyburg». 

Die Strassen durch Kyburg und Buchegg dürfen keinesfalls ausgebaut 
werden. Bäuerliche Merkmale wie Hofplätze, Gärten und Wiesenstücke 

müssen gepflegt werden und erhalten bleiben. Neubauten sind auf die 

bereits bestehenden Wohnquartiere zu beschränken. Um- und Anbau-
ten sowie die betrieblich unbedingt nötigen, neu zu errichtenden Öko-
nomiegebäude in den Ortskernen bedürfen der Aufsicht durch Fachper-

sonen der Denkmalpflege und müssen nach strengsten ortsbaulichen 
Vorschriften konzipiert werden. Wünschenswert wäre, dass die asphal-
tierten grossen Parkplätze in Sichtweite des Schlossturms um das Res-

taurant «Schloss Buchegg» durch geeignete Mass nahmen an Dominanz 

verlieren. 

Kyburg-Buchegg 
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Abbildung 5 Ausschnitt aus dem ISOS-Aufnahmeplan: Gebiet 1 und 2, 

"ISOS-Erhaltensziel A" und Umgebungsrichtung I, V und 
Umgebungszone II, III, "ISOS-Erhaltensziel a" 

Ist ein Kirchdorf im Herzen des Bucheggbergs, geprägt durch die na-
mensgebende Mühle und zwei bäuerliche Gassenzüge, gelegen in zer-

klüfteter Landschaft. An der kompakteren der beiden geschwungenen 
Strassen Saalkirche mit Frontturm aus Solothurner Stein in ummauertem 

Geviert. 

Wichtig für die in Wechselwirkung stehenden beiden Wegbebauungen 
sind Verlauf, Breite und Beschaffenheit der Landstrassen. Durch Begra-

digung, Verbreiterung, selbst durch ein durchlaufendes Trottoir würden 

diese stark beeinträchtigt werden. Weil die mehrheitlich lockere Bebau-
ung im nördlichen Ortsteil keinerlei Eingriffe verträgt, müssen nicht nur 
die Zwischenbereiche, sondern auch die angrenzenden Steilhänge von 

jeglicher Überbauung freigehalten werden. Zwingend nötige landwirt-
schaftliche Neubauten sollten direkt neben den Altbauten erstellt wer-
den. Im südlichen Ortsteil haben Hausplätze und Vorbereiche räumlich 

ein besonderes Gewicht: Sie dürfen nicht zu Parkplätzen umgenutzt 
werden. Der Platzraum im Zentrum vor der Kirche sollte weitgehend vom 
stehenden Verkehr befreit werden. Nur wenn sich die Bautätigkeit wei-

terhin auf die Bereiche entlang der Ortszufahrten beschränkt, kann sich 
der noch heute intakte Zusammenhang von Siedlung und Landschaft 

erhalten. 

Mühledorf 
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Abbildung 6 Ausschnitt aus dem ISOS-Aufnahmeplan: Gebiet 1 und 2, 

"ISOS-Erhaltensziel A" und Umgebungsrichtung I, II, II, 
"ISOS-Erhaltensziel a" 

Ist ein kleines Bauerndorf aus haufenförmig angeordneten, ursprünglich 
wirkenden mächtigen Walmdachbauten in der Sohle einer Bachmulde. 

Herrschaftliche, gekonnt erweiterte Taverne im Ortszentrum. 

Höchste Aufmerksamkeit im Ortskern verdient jede Veränderung an 

Bauten und Zwischenbereichen. Massnahmen zum Rückbau der orts-

durchquerenden Landstrasse, insbesondere der überdimensionierten 
Verzweigung von Haupt- und Hessigkofenstrasse, sollten geprüft wer-
den. Neubauten sollten im Wohnquartier auf der Kuppe nach Mühledorf 

errichtet werden. 

  

Dorfkern Tscheppach 
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Abbildung 7 Ausschnitt aus dem ISOS-Aufnahmeplan: Gebiet 1,  

"ISOS-Erhaltensziel A" und Umgebungsrichtung I, II, "ISOS-
Erhaltensziel a" 

Die ISOS-Gebiete in Buchegg haben eine grosse Auswirkung auf die 
Ortsplanung. Insbesondere bei der Strategie der Siedlungsentwicklung 
wird dieser Aspekt zu berücksichtigen sein und der sorgfältige Umgang 

mit den Räumen thematisiert werden (siehe Kapitel 6). Weiter hat der 
ISOS einen Einfluss auf die umliegende Landwirtschafszone der Dörfer. 
Bei der Festlegung der Landschaftsschutzzone sowie weiteren Schutzzo-

nen und den dazugehörigen Vorschriften wird der ISOS zu berücksichti-

gen sein (siehe Kapitel 9). Die Erläuterungen zu den ISOS-Räumen finden 
sich in Anhang VI.  

Historische Verkehrswege hinterlassen Spuren in der Zeit, schlagen Brü-
cken von der Vergangenheit in die Gegenwart. Ziel des Bundesinventars 
der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) ist es, diese wichtigen 

Zeitzeugen zu erhalten und zu pflegen.  

Das IVS weist in Buchegg keine Strassen von nationaler Bedeutung aus. 
Jedoch finden sich etliche Strassen im Inventar der Historischen Ver-

kehrswege der Schweiz von regionaler und lokaler Bedeutung.  

IVS 
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Abbildung 8 Historische Verkehrswege und Wegbegleiter (geo.so.ch, In-

ventar der historischen Verkehrswege, 04.08.2019). 

3.3 Kantonaler Richtplan  

Der revidierte kantonale Richtplan wurde mit RRB Nr. 1557 vom 12. Sep-
tember 2017 vom Regierungsrat des Kantons Solothurn beschlossen 

und am 24. Oktober 2018 durch den Bundesrat genehmigt und damit 

für den Bund, den Kanton Solothurn sowie die Nachbarkantone verbind-
lich erklärt. Der revidierte Richtplan berücksichtigt die Vorgaben und An-

forderungen, die sich aus dem revidierten RPG ergeben.  

Die Festlegungen des kantonalen Richtplans stellen die wichtigsten über-
geordneten Vorgaben für die Beurteilung der Gesamtrevision der Orts-

planung dar. Der kantonale Richtplan basiert u.a. auf dem durch den 
Regierungsrat verabschiedeten Raumkonzept Kanton Solothurn (RRB Nr. 
2012/1522 vom 3. Juli 2012). Das Raumkonzept enthält Leitsätze, 

Grundsätze und Handlungsstrategien, die für die künftige Raumord-
nungspolitik wesentlich sind. Die Umsetzung erfolgt in den drei Hand-
lungsräumen "urban", "agglomerationsgeprägt" und "ländlich".  

Die Gemeinde Buchegg wird dem ländlichen Handlungsraum zugeteilt. 

Dieser zeichnet sich vor allem durch seine naturräumliche Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit seiner Landschaften aus. Diese sind möglichst zu er-

halten. Die Siedlungsentwicklung als Wohn- und Arbeitsraum erfolgt ge-
mässigt und ordnet sich in die Landschaft ein. Dabei ist ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen der land- bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung, 

Revidierter  kantonaler  
Richtplan seit Oktober 2018  

Der kantonale Richtplan als 
wichtige Vorgabe  

Ländlicher Handlungsraum  



Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 39 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 005 

naturbelassenen Bereichen sowie Freizeit- und Erholungsaktivitäten an-
zustreben.  

Mit der bundesrätlichen Genehmigung des Richtplans werden die Sied-

lungsentwicklung nach innen und die Siedlungsqualität in den Vorder-
grund gestellt. Damit gewinnen das Nutzen und Schaffen von Potenzia-
len in den bebauten Bauzonen an Bedeutung. 

Den Gemeinden kommen u.a. folgende Aufträge zu: Gebiete mit Ver-
dichtungspotenzial ermitteln, Handlungsbedarf für die Siedlungsqualität 
ausweisen, strukturierte, nutzungsdurchmischte und gut erschlossene 

Gebiete schaffen, Lebensräume von einheimischen Pflanzen und Tieren 
im Siedlungsgebiet berücksichtigen, Massnahmen für eine dichte und 

qualitativ hochwertige Bebauung ergreifen, Bauland in den Arbeitszo-

nen effizient nutzen. Seit 2018 ist in den Ortsplanungen der Leitfaden 
«Siedlungsentwicklung nach innen» des Kantons Solothurn zu berück-
sichtigen.  

Die Gemeinde hat bei der Gesamtrevision der Ortsplanung alle Richt-
plan-Beschlüsse und insbesondere die Planungsgrundsätze und -auf-
träge der Kapitel S-1.1.(Siedlungsgebiet und Bauzonen) und S-1.2 (Sied-

lungsqualität) sowie die gemeindespezifischen Richtplaninhalte zu be-
rücksichtigen und umzusetzen.  

Folgende Richtplaninhalte, insbesondere auch Planungsgrundsätze und 

Planungsaufträge an die Gemeinde, beziehen sich explizit auf das Ge-

meindegebiet Buchegg: 

- Ortsbilder von nationaler Bedeutung: Aetingen, Gossliwil, Hessig-

kofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf, Tscheppach 

- Ortsbilder von regionaler Bedeutung: Aetigkofen, Küttigkofen, 
Gächliwil 

Kanton und Gemeinden nehmen ihre Verantwortung für den Ortsbild-
schutz wahr. Sie berücksichtigen bei den raumwirksamen Tätigkeiten 
insbesondere das ISOS. 

Die Gemeinden prüfen bei der Ortsplanung, ob die Massnahmen zur 
Erhaltung des Ortsbildes genügen. Sie passen bei Bedarf ihre Nutzungs-

pläne und Zonenreglemente im ordentlichen Verfahren den neuen und 

veränderten Verhältnissen an. Sie berücksichtigen dabei, dass in der Re-
gel eine angemessene Entwicklung in zeitgemässer Architektur von ho-
her Qualität möglich sein soll. 

  

Siedlungsentwicklung  
nach innen  

Planungsgrundsätze und  
-aufträge an die Gemeinde  

Buchegg im kantonalen  
Richtplan  

S-2.1.1 

S-2.1.3 
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Die Gemeinden sind dafür besorgt, dass Baugesuche, welche kantonal 
geschützte Objekte oder Ortsbilder betreffen, der zuständigen kantona-
len Fachstelle unterbreitet werden. Sie regeln in ihren Zonenreglemen-

ten, welche Baugesuche ebenfalls dem Kanton zu unterbreiten sind. 

- Landwirtschaftliches Vorranggebiet: Limpachebene von Messen bis 
Kyburg-Buchegg 

Kanton und Gemeinden sorgen dafür, dass ackerbaulich gut nutzbare, 
grössere und zusammenhängende Landwirtschaftsflächen in folgenden 
Gebieten möglichst integral erhalten bleiben (landwirtschaftliche Vor-

ranggebiete). 

Die Gemeinden sichern das Landwirtschaftsgebiet in der Nutzungspla-
nung (Gesamtplan), indem sie dieses der Landwirtschaftszone zuweisen. 

- Juraschutzzone und weitere Gebiete von besonderer Schönheit und 
Eigenart: Bucheggberg 

Die Gemeinden übernehmen die kantonale Juraschutzzone und die wei-

teren Gebiete von besonderer Schönheit und Eigenart in ihre Nutzungs-
planung und legen sie parzellengenau im kommunalen Gesamtplan fest. 

- Kantonale Naturreservate: Möösli 

Die Gemeinden übertragen die kantonalen Naturreservate und Geotope 
von kantonaler und nationaler Bedeutung als orientierenden Planinhalt 
in ihre Nutzungspläne. 

- Kantonale Vorranggebiete Natur und Landschaft: Limpachebene, 
Limpachtal Südhang, Chalchmatten-Möösli-Bockstein, Mülital, Bib-
erntal 

Kanton und Gemeinden berücksichtigen bei ihren raumwirksamen Tä-
tigkeiten die kantonalen Vorranggebiete Natur und Landschaft. In der 
Interessenabwägung kommt ihnen ein erhöhtes Gewicht zu. 

Die Gemeinden übernehmen die kantonalen Vorranggebiete Natur und 
Landschaft in den Gesamtplan (orientierender Planinhalt). Darüber hin-
aus können sie kommunale Vorranggebiete Natur und Landschaft im 

Nutzungsplan festlegen. 

- Wildtierkorridore von regionaler Bedeutung: Aetingen 

Kanton und Gemeinden sorgen bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten 

dafür, dass die Wildtierkorridore für die grossräumigen Wanderungen 
des Wildes erhalten bleiben (Raumsicherung).  

Kanton und Gemeinden setzen sich dafür ein, Wildtierkorridore wo nö-

tig zu verbessern oder in gewissen Fällen wiederherzustellen. Sie berück-
sichtigen bei Planungen die allgemeinen Massnahmen für sämtliche 

S-2.1.4 

L-1.1.2 

L-1.1.4 

L 2.1.1 

L-2.4.7 

L-3.1.1 

L-3.1.5 

L-3.3.1 

L-3.3.2 
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Wildtierkorridore und setzen die spezifischen Massnahmen innerhalb 
der einzelnen Wildtierkorridore um. Grundlage bildet der Bericht «Wild-
tierkorridore im Kanton Solothurn: Räumliche Ausscheidung und Mass-

nahmenvorschläge» vom Dezember 2007. 

Kanton und Gemeinden berücksichtigen die Wildtierkorridore in der 
Nutzungsplanung und bei Projekten zur Förderung der Vernetzung und 

der Biodiversität. Sie sichern die Durchgängigkeit mit Landschaftsschutz-
zonen, Landwirtschaftszonen mit geeigneten Bestimmungen oder ande-
ren Zonen, die dem Schutzziel entsprechen. 

- Freizeit- und Sportanlagen von (über)regionaler Bedeutung: Golf-
platz Limpachtal 

- Kleinwasserkraftwerke an Bächen (in Betrieb): Grabenöle Mülibach, 

Lüterswil-Gächliwil 

3.4 Regionale Grundlage n 

Buchegg liegt ausserhalb des Perimeters des Agglomerationsprogramms 

Solothurn und ist auch nicht Bestandteil eines regionalen Raumentwick-
lungskonzepts (REK). 

Seit dem 1. Januar 2014 bilden die Dörfer Aetigkofen, Aetingen, Bibern, 

Brittern (ehemals Gemeinde Aetingen), Brügglen, Gossliwil, Hessig-
kofen, Kyburg-Buchegg, Küttigkofen, Mühledorf und Tscheppach zu-

sammen die Gemeinde Buchegg. Lüterswil-Gächliwil hat am 1. Januar 

2024 ebenfalls mit der Gemeinde Buchegg fusioniert. Mit der Gemein-
defusion ist eine neue Ausgangslage entstanden, welche es erstmals er-
möglicht, raumwirksame Tätigkeiten bzw. die langfristige Entwicklung 

«regional abgestimmt» und über die ehemaligen Gemeindegrenzen hin-
aus zu koordinieren und zu planen. Diese neue Ausgangslage schafft 
Chancen und Potenziale; die Nutzung dieser ist aber entsprechend an-

spruchsvoll. 

3.5 Digitale Zonenpläne   

Das kantonale Geoinformationsgesetz (GeoIG) regelt den elektronischen 

Austausch und die Darstellung von Plänen und Planungsgrundlagen zwi-
schen den Gemeinden und dem Kanton. Die Nutzungszonendaten aller 
Solothurner Gemeinden sind mit einem vom Kanton vorgegebenen Da-

tenmodell einheitlich zu erfassen. Dieses Datenmodell wurde am 5. De-
zember 2016 vom Regierungsrat beschlossen (RRB Nr. 2016/2147). Spä-
testens mit der Eingabe der Ortsplanung zur Genehmigung durch den 

Regierungsrat sind die Pläne sowohl in Papier- als auch in digitaler Form 
einzureichen.  

L-3.3.3 
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Die Gemeinde Buchegg ist diesem Gesetzesauftrag bereits vorgängig zur 
OPR nachgekommen; die Nutzungszonendaten der heute rechtsgültigen 
Ortsplanung liegen bereits im kantonalen Datenmodell vor.  

3.6 Planungsausgleichsgesetz (PAG)  

Der Kantonsrat hat am 31. Januar 2018 das Planungsausgleichsgesetz 
(PAG) beschlossen. Das PAG ist seit dem 1. Juli 2018 in Kraft und regelt 

den Ausgleich von planungsbedingten Mehrwerten bei Einzonungen 
und Umzonungen.  

Das Planungsausgleichsreglement (PAR) der Gemeinde Buchegg wurde 

am 4. Mai 2021 von der Gemeindeversammlung verabschiedet und am 
17. August 2021 durch das Bau- und Justizdepartement des Kantons 
Solothurn genehmigt. 

Für die anstehende Ortsplanung ist das PAG anzuwenden. Das kommu-
nale Planungsausgleichsreglement ist ebenfalls anzuwenden. 

4 Planungszweck und Verfahren  

4.1 Zielsetzungen der Ortsplanungsrevision  

Der Fokus der vorliegenden Ortsplanung liegt darin, unter Berücksichti-
gung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels und aufbau-

end auf den Zielen des rLB, gute räumliche und planerische Vorausset-
zungen für eine nachhaltige und wirtschaftlich gesunde Entwicklung der 
Gemeinde Buchegg zu schaffen. Dazu sind insbesondere die Zielvorstel-

lungen aus dem Räumlichen Leitbild «Buchegg 2040» massgebend. Ein 
wichtiges Ziel ist auch die Erhöhung der Rechtssicherheit für Grundei-
gentümer und Grundeigentümerinnen, Bauwillige und von Bauprojek-

ten Betroffene. Dabei ist der planungsrechtliche Rahmen so zu setzen, 
dass die vorhandenen Potenziale aktiviert, bestehende Qualitäten erhal-
ten bzw. gefördert und vorliegende Defizite behoben werden können, 

unter Berücksichtigung der massgebenden Rahmenbedingungen. 

Mit der Gesamtrevision der Ortsplanung werden folgende Ziele verfolgt: 

Technische / übergeordnete Ziele:  

- Aktualisieren, Nachführen und Anpassen der bestehenden Ortspla-
nungen unter Berücksichtigung der neuen übergeordneten Rah-
menbedingungen und Vorgaben auf Stufe Bund, Kanton, Region 

und Gemeinde, insbesondere des kantonalen Richtplans. 

Ziele für die  
Ortsplanungsrevision  
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von grosser Wichtigkeit, da die bestehenden CAD-Pläne neu in ein GIS 
(Geografisches Informationssystem) überführt bzw. digitalisiert wurden. 

Der Planungsperimeter umfasst dabei alle Dörfer auf Gebiet der Ge-

meinde Buchegg.  

Aufgrund der beschlossenen Fusion mit der Gemeinde Lüterswil-Gächli-
wil wird der Planungsperimeter nach Vorliegen der kant. Vorprüfung 

und für die öffentliche Mitwirkung / zweite Vorprüfung / Auflage um die 
neu fusionierten Dörfer Lüterswil und Gächliwil erweitert.  

Der zeitliche Planungshorizont umfasst die nächsten 15 Jahre. Als mass-

gebender Planungshorizont für die OPR wird das Jahr 2040 festgelegt. 

4.3 Verfahren und Planbeständigkeit  

Die OPR beinhaltet die Überprüfung und Anpassung der folgenden 

grundeigentümerverbindlichen Nutzungspläne und Reglemente der Ge-
meinde Buchegg: 

- Bauzonenplan mit Lärm-Empfindlichkeitsstufen (bisher verfügte je-

des Dorf über eigene Ortsplanung) 

- Gesamtplan (bisher verfügte jedes Dorf über eigene Ortsplanung) 

- Erschliessungspläne mit Strassenklassierung und Baulinien (bisher 

verfügte jedes Dorf über eigene Ortsplanung) 

- Zonenreglement (bestehend, Ausnahme: Lüterswil-Gächliwil ver-

fügte über ein eigenes Zonenreglement) 

Das massgebliche Verfahren ist das Nutzungsplanverfahren gemäss 
§ 15-21 PBG. Dabei treten die Nutzungspläne und das Zonenreglement 
nach der kantonalen Vorprüfung, der Bevölkerungsmitwirkung und der 

öffentlichen Auflage mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses 
(RRB) im Amtsblatt in Kraft. Das Baureglement wird durch die Gemein-
deversammlung beschlossen und durch den Regierungsrat genehmigt; 

das Baureglement kennt somit keine öffentliche Mitwirkung und keine 
öffentliche Auflage. 

Abbildung 9 Verfahrensablauf bei der Revision einer Nutzungsplanung 

Die Nutzungspläne sind nach § 10 PBG in der Regel alle 10 Jahre zu 
überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Die Planbeständigkeiten der 
heute rechtskräftigen Ortsplanungen der Dörfer Aetigkofen (RRB Nr. 

2012/1848), Bibern (RRB Nr. 2001/1461), Brügglen (RRB Nr. 
2002/1272), Gossliwil (RRB Nr. 2001/1937), Hessigkofen (RRB Nr. 

Planungshorizont  

Nutzungspläne und  
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Massgebendes Verfahren  

Planbeständigkeit  
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1999/183), Kyburg-Buchegg (RRB Nr. 2011/1238), Mühledorf (RRB Nr. 
1998/1536) und Tscheppach (2001/1584) sind somit erfüllt. Aufgrund 
erheblicher Änderungen der Verhältnisse (Gemeindefusion) können die 

rechtskräftigen Ortsplanungen der Dörfer Aetingen (RRB Nr. 2015/473), 
Küttigkofen (RRB Nr. 2015/474) und Lüterswil-Gächliwil (RRB Nr. 
2014/804) ebenfalls angepasst werden. 

 
  



Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 46 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jürg Rohrbach, Derendingen 

 

TEIL B INHALTLICHE PLANUNGS-
GRUNDLAGEN 
  



Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 47 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 005 

5 Strategie der räumlichen Entwicklung  

Die Strategie der räumlichen Entwicklung wurde im Rahmen der Arbei-
ten zum räumlichen Leitbild 2040 (Beilage 12) erarbeitet und durch Be-

schluss der Gemeindeversammlung im Mai 2021 behördenverbindlich 
erklärt. Die nachfolgenden Leitsätze bilden die wesentliche Grundlage 
für die vorliegende OPR: 

5.1 Räumliches Leitbild 2040 

Folgende Leitsätze bilden die Stossrichtungen der angestrebten Entwick-
lung ab: 

Unser «Buchegg 2040» nutzt die Potenziale der Fusion, bietet Lebens-
qualität in intakter Landschaft, entwickelt sich angemessen und zeitge-
mäss, ist vielfältig, schafft Begegnungsorte und -möglichkeiten, verfügt 

über eine angemessene Verkehrsinfrastruktur und ist bürgerfreundlich. 

Buchegg stimmt seine Planung über alle elf Dörfer des fusionierten Ge-
meindegebiets ab und verfolgt eine gesamtheitliche Planung. Wir nut-

zen die unterschiedlichen Potenziale der verschiedenen Dörfer differen-
ziert aus und stellen langfristig einen haushälterischen Umgang mit dem 
Boden sowie den Schutz der Landschaft sicher. Gesamtheitlich Planen 

heisst für uns unter anderem mehr Qualität in der Planung, erhöhter 
Nutzen öffentlicher Investitionen, Nutzen und Fördern der bestehenden 

Infrastruktur und Vermeidung unnötiger Infrastrukturkosten sowie Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für das Gewerbe. Darüber hinaus 
sind wir auch weiterhin bereit zur Zusammenarbeit mit unseren Nach-
bargemeinden, über die Kantonsgrenze hinaus. 

- OPR: Abstimmen der Siedlungsentwicklung über das gesamte Ge-
meindegebiet, Schaffen und Nutzen von Potenzialen am «richtigen» 
Ort 

- OPR: Abstimmen der Planungen zwischen Brittern und Unterram-
sern  

Buchegg sorgt sich um seine Umwelt und geht nachhaltig mit seinen 

Ressourcen um. Nachhaltige Entwicklungen werden begrüsst und im 
Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Dabei geht die Gemeinde mit 
Vorbildsfunktion voraus und sensibilisiert die Bevölkerung. Eine effizi-

ente Nutzung von Energie, erneuerbaren Energien sowie umweltverträg-
liche Mobilität sind uns wichtig. 

- Laufend / OPR: Fördern von Bestrebungen betr. erneuerbare Ener-

gien / Prüfen von verbindlichen Massnahmen 

Leitsätze  

Übergeordneter Leitsatz 

LEITSATZ 
Kommunal regional 

LEITSATZ 
Ressourcen in der Zukunft 
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Arbeitsplatzwachstum innerhalb des begrenzten Siedlungsgebietes 
möglich sein. Wir setzen uns dafür ein, dass unbebaute Bauzonen, wel-
che als Bauzone geeignet sind, erhältlich sind und überbaut werden. Da-

bei achten wir darauf, dass die Aspekte der Qualität bzw. die Interessen 
der Landwirtschaft beachtet werden. 

- OPR: Vorhandenes unbebautes Bauland zur Verfügung stellen; Um-

legen oder aufheben von nicht geeigneten Baulandreserven (u.a. 
Lage nicht sinnvoll bzw. peripher, Erhältlichkeit nicht gegeben, wei-
tergehende Schutzinteressen wie Ortsbildschutz oder Landwirt-

schaft betroffen, Erschliessung nicht vorhanden bzw. nur mit gros-
sem Aufwand sicherzustellen)  

- OPR: Aufheben der Reservezonen 

Buchegg fördert das gute Zusammenleben und ist somit eine lebens-
werte Gemeinde. Wir bieten Wohnraum für alle Generationen und 
schaffen die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zur Förderung 

neuer Wohnformen. Dadurch werden die Möglichkeiten der Begegnun-
gen erweitert und der Zusammenhalt der Bevölkerung in Buchegg ge-
stärkt. Gegenüber Situationen des Alltagslärms sowie der ansässigen 

Landwirtschaft, welche den ländlichen Charakter von Buchegg mitprä-
gen, wollen wir weiterhin tolerant gegenüberstehen (z.B. Glockenge-
läut, Viehglocken, spielende Kinder, Geruchsemissionen, usw.) 

- OPR: Feststellen von bestehenden oder drohenden Nutzungskonflik-

ten zwischen landwirtschaftlicher Nutzung einerseits und Wohn- 
und Gewerbenutzung andererseits. Ergreifen von planerischen Mas-

snahmen zur Reduktion oder Vermeidung von Nutzungskonflikten 

Buchegg bietet gute Rahmenbedingungen für den Erhalt und die Schaf-
fung von attraktiven Arbeitsplätzen. Wir begrüssen kleine und mittel-

ständische Gewerbe und Dienstleistungen in unserer Gemeinde. Vor-
handene Entwicklungsabsichten unterstützen wir und bieten durch eine 
geschickte Organisation der Gewerbeflächen auf dem Gemeindegebiet 

die dafür notwendigen Voraussetzungen. 

- OPR: Klären der Entwicklungsabsichten der Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetriebe 

- OPR: Prüfen der heutigen Standorte des Gewerbes in Buchegg und 
der eingestellten Gewerbebetriebe 

- OPR: Schaffen von optimierten Rahmenbedingungen für das Ge-

werbe durch die Überprüfung bzw. Anpassung der bestehenden 
Reglemente 

LEITSATZ 
Wohnen 

LEITSATZ 
Gewerbe und Arbeitsplätze 
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- OPR: Fördern von Mischnutzungen von Wohnen und Arbeiten, 
Überprüfen bzw. unterstützen von Umstrukturierungsbestrebungen 
(Nutzen und Schaffen von Potenzialen) 

Buchegg anerkennt und unterstützt die vielfältigen Funktionen der 
Landwirtschaft und schafft die nötigen Freiräume für die Sicherstellung 
der langfristigen Entwicklung. Wir begrüssen die landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten in unserer Gemeinde und schätzen deren Beitrag zur Grund-
versorgung und an die Pflege der Kulturlandschaft sowie des Land-
schaftsbildes. Die nachhaltig produzierende Landwirtschaft wird in 

Buchegg begrüsst. Der Erhalt der Fruchtfolgeflächen geniesst in der Ge-
meinde Buchegg eine hohe Priorität. 

- OPR: Klären der Entwicklungsabsichten der Landwirtschaftsbe-

triebe, um ein gemeinsames Verständnis für die künftige Landwirt-
schaft in Buchegg zu entwickeln und daraus geeignete planerische 
Massnahmen abzuleiten / Erarbeiten einer «Landwirtschaftlichen 

Planung» 

- OPR: Klären der Zukunftsabsichten mit den Eigentümern und Eigen-
tümerinnen von nicht mehr oder nur noch auf absehbare Zeit land-

wirtschaftlich genutzten Gebäuden  

- OPR: Weiterführen des regionalen Vernetzungsprojekts 

- OPR: Unterstützen bei der Suche nach geeigneten Standorten, falls 

der Bedarf von Aussiedlung erwiesen und raumplanerisch sinnvoll 
ist. Prioritär ist die Neunutzung von bestehenden, nicht mehr land-
wirtschaftlichen Bauten und Anlagen zu prüfen 

Buchegg kennt die Bedeutung der Forstwirtschaft, die zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung der Natur- und Kulturlandschaft beiträgt. Wir för-
dern die forstwirtschaftliche Tätigkeit und tragen damit Verantwortung 

für die Ausgewogenheit von Nutzung und Schutz der Lebensräume. Zu-
dem sind wir uns der Schutzfunktion des Waldes gegenüber Naturge-
fahren bewusst und prüfen bei Handlungsbedarf Massnahmen. 

- OPR: Berücksichtigen der Interessen der Forstwirtschaft 

Buchegg pflegt und fördert seine Freizeit- und Naherholungsmöglichkei-

ten. Wir sind uns unserer privilegierten Lage inmitten eines Naherho-

lungsgebietes bewusst und gehen sorgfältig mit den wertvollen Voraus-
setzungen um. Freizeitaktivitäten fördern wir in einem verträglichen 
Mass und stellen die benötigte Infrastruktur in angemessenem Rahmen 

zur Verfügung. 

  

LEITSATZ 
Landwirtschaft 

LEITSATZ 
Forstwirtschaft 

LEITSATZ 
Freizeit und Naherholung 
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Buchegg bietet attraktive Treffpunkte für alle Generationen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass an geeigneten Orten den Bedürfnissen entspre-
chende Treffpunkte und Begegnungsorte für unsere Bevölkerung ent-

stehen können. Dabei unterstützen wir Bestrebungen von Dorftreff-
punkten und setzen uns insbesondere dafür ein, dass für Kinder und 
Jugendliche attraktive Freizeitangebote und Begegnungsmöglichkeiten 

sowie eine angemessene Versorgungsinfrastruktur vorhanden sind. 

Durch die Förderung der Aufenthaltsqualitäten im Strassenraum schaf-
fen wir gezielt Möglichkeiten für Begegnung und reduzieren die Trenn-

wirkung der Kantonsstrassen. 

- OPR: Einbeziehen des Strassenraums bzw. Strassenvorraums mit ge-

eigneten Massnahmen bzw. Vorschriften 

Buchegg pflegt die soziale Vielfalt in und unter den Dörfern und ist sich 
der unterschiedlichen Akteure in unserer Gemeinde bewusst. Wir pfle-
gen unterschiedliche Ansprüche und Gemeinsamkeiten und schaffen 

Bedingungen, damit Begegnungen stattfinden können. Wir bemühen 
uns um die Förderung eines integrativen und gemeinschaftlichen Zusam-
menlebens. 

Wir setzen uns für einen Ausbau des Grundangebots des öffentlichen 
Verkehrs (ÖV) ein, so dass unsere Gemeinde von einem attraktiven ÖV-
Angebot profitieren kann. Wir initiieren und unterstützen ein flexibles 

und nachfrageorientiertes Angebot sowohl für die Anbindung an die 

grösseren Zentren Solothurn, Bern und Biel als auch für die bessere Er-
schliessung innerhalb unserer Gemeinde und den Dörfern. Zudem för-

dern wir neue Formen der Mobilität und unterstützen diese angemessen. 

Buchegg bietet attraktive Wege und Verbindungen für den Velo- und 
Fussverkehr. Wir fördern den Langsamverkehr, indem wir die Qualität 

des öffentlichen Raumes durch ein attraktives und sicheres Wegnetz er-
höhen. 

- OPR / laufend: Fusswegverbindungen und sichere Velowege durch-

gängig zu allen Dörfern sicherstellen 

Buchegg gestaltet den Verkehrsstrom. Wir kanalisieren den Verkehr und 

beruhigen ihn gleichzeitig. Zudem stellen wir die Funktionalität des Net-

zes sicher und setzen uns für Massnahmen zur Vermeidung des Aus-
weichverkehrs über Nebenstrassen bzw. Flurwege ein. 

Buchegg hat eine bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung und tritt als 

Dienstleisterin auf. Wir engagieren uns für die Bevölkerung und schaffen 
Rahmenbedingungen, um sie bei ihren Vorhaben zu unterstützen. So 

LEITSATZ 
Treffpunkte und Begegnung 

LEITSATZ 
Bessere Vernetzung / Soziale 
Verknüpfungen 

LEITSATZ 
Öffentliche Verkehrsmittel (ÖV) 

LEITSATZ 
Langsamverkehr (LV) 

LEITSATZ 
Motorisierter Individualverkehr 
(MIV) 

LEITSATZ 
Förderung und Unterstützung 
der Bevölkerung 
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setzen wir die Bedürfnisse der Bevölkerung um. Dabei schätzen wir das 
Engagement der Bevölkerung und begrüssen die Einwohnerbeteiligung. 

Buchegg ist eine offene und transparente Gemeinde. Wir setzen Mass-

nahmen um, damit der Informationsaustausch zwischen der Gemeinde 
und den Einwohnerinnen und Einwohnern reibungslos abläuft. So treten 
wir offen auf und kennen gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Bevölke-

rung. 

5.2 Dorfanalyse / Siedlungsentwicklungskonzept  

Als Grundlage für die Umsetzung einer «Siedlungsentwicklung nach in-

nen» wurde durch ssm architekten, Solothurn ein Siedlungsentwick-
lungskonzept, aufbauend auf einer vertieften Dorfanalyse erarbeitet 
(vgl. Beilage 13.1). Diese bildet nebst einer ausführlichen (qualitativen) 

Analyse insbesondere auch Verdichtungspotenziale sowie Empfehlun-
gen für die OPR ab. Ergänzend wurden weitere (quantitative) Analysen 
erarbeitet (Arbeitspläne): Personendichte und Potenziale und Bebau-

ungsdichte und Ausbaugrad.  

Nachfolgend sind die wichtigsten Inhalte kurz zusammengefasst. 

Die haushälterische Bodennutzung und verbunden mit ihr die Siedlungs-

entwicklung nach innen ist ein zentrales Anliegen der Raumplanung. Bei 
der konkreten Umsetzung wird dabei die Komplexität dieser Aufgaben-
stellung sichtbar; insbesondere stellt sich die Frage betreffend Siedlungs- 

und Wohnqualität, der Ästhetik oder der gesellschaftlichen Akzeptanz.  

Das Verdichtungspotenzial muss gebietsweise und im Einzelfall detail-
liert herausgeschält werden. Bevor mit der baulichen Verdichtung der 

Siedlungsgebiete begonnen werden kann, braucht es somit Vorstellun-
gen darüber, was unter Siedlungsqualität verstanden wird und welche 
Dichte in einem Quartier, bezogen auf die städtebaulichen Veränderun-

gen und der vorhandenen Infrastruktur, verträglich ist.  

Durch Eingriffe in die baurechtliche Zonenordnung (Aufzonung, Umzo-
nung, Gestaltungsplanung) können die Behörden das Nachverdich-

tungspotenzial auf geeigneten Arealen neu definieren oder erhöhen. 
Dabei werden städtebauliche Identität und höhere Aussenraumqualitä-

ten gefordert und das Mass des Potenzials auf die Kapazität der Infra-

struktur abgestimmt.  

Das Prinzip der inneren Verdichtung besteht darin, bei gleichbleibender 
Grundfläche des Areals oder der Parzelle das Nutzungsvolumen (Wohn-

fläche, Arbeitsplatzfläche) zu vergrössern um einerseits die Einwohner-
/Arbeitsplatzdichte zu erhöhen und andererseits den wachsenden 
Wohnflächenbedarf pro Einwohner abzudecken. Dies geschieht z. B. 

LEITSATZ 
Transparenz und Informations-
austausch 

Definition  
Siedlungsentwicklung nach 
innen  
(ARP, 06/2019, gekürzt) 
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durch: Anbau, Aufstockung, Ergänzungsbau, Abbruch und Ersatzneu-
bau, Umnutzungen. 

Buchegg besteht aus elf ländlichen Dörfern. Die konkrete Anordnung ist 

in der untenstehenden Abbildung ersichtlich. 

 

 
Abbildung 10  Dörfer in Buchegg (ssm architekten ag) 

Der Dorfkern von Mühledorf weist eine hohe architekturhistorische Qua-
lität auf mit den gut erhaltenen Bohlenständer- und Riegbauten. Der äl-

tere, nördliche Teil weisst eine landwirtschaftliche Nutzung der Bauten 
auf. Im jüngeren, südlichen Teil sind die Bauten meist zu Wohn- und 
Gewerbezwecken umgenutzt. 

Aetigkofen gilt als typisches Hausdorf. Das Dorf weisst eine geschlossene 
und heterogene Struktur auf mit unregelmässigen Grundstücken und 
unterschiedlich grossen Höfen. Typisch sind die Vollwalmbohlenständer-

bauten und bernisch geprägten Riegbauten. 

Gossliwil ist ein Strassendorf mit abwechslungsweise eng und weit aus-
einanderliegenden Ackerbauernhäuser. Die Siedlung hat ihren ursprüng-

lichen bäuerlichen Charakter beibehalten, dank der Gärten, Hofplätze 
und Wiesenstücke. 

Hessigkofen weist die Charakteristika eines Strassen-, sowie Haufendor-

fes auf. Es finden sich teilweise Vollwalmbohlenständerbauten und ber-
nisch geprägte Riegbauten.  

Bibern weist eine Vielzahl von erhaltenswerten und geschützten Bauten 

auf. Entlang der Hauptstrasse befinden sich Vollwalmbohlenständerbau-

Dörfer und deren  
Charakterisierung  

Mühledorf  

Aetigkofen 

Gossliwil 

Hessigkofen 

Bibern 
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ten und bernisch geprägte Riegbauten. Der nördliche Teil ist dicht be-
baut, während der südliche Teil eine lockere Bebauungsstruktur auf-
weist. 

Tscheppach ist haufenförmig angeordnet. Prägend für das Ortsbild sind 
die mächtigen Walmdachbauten in der Sohle einer Bachmulde. Im Dorf 
befinden sich ausserdem ein Einfamilienhausquartier und ein weiteres 

Wohnquartier. 

Prägend für das Ortsbild von Brügglen sind die mächtigen Walmdach-
bauten. In der Nähe des Dorfkerns befinden sich eine Vielzahl landwirt-

schaftlich geprägter Bauten. Ein kleines Wohnquartier ist im Nordosten 
der Siedlung entstanden. 

Kyburg-Buchegg ist ein mehrteiliger Ort auf verschiedenen Geländestu-

fen. Das Bindeglied zwischen den zwei bäuerlichen Strassendorfteilen ist 
das Schloss Buchegg. In neuerer Zeit entstanden mehrere Wohnquar-
tiere. Kyburg-Buchegg verfügt über mehrere öffentliche Bauten und An-

lagen, u.a. das Schulhaus. 

Küttigkofen weist eine Vielzahl von erhaltenswerten, schützenswerten 
und geschützter Bauten auf. Westlich der Siedlung befindet sich eine 

weilerartige Ansammlung von Wohnhäusern. Im Norden befindet sich 
ein Wohnquartier, welches das Ortsbild jedoch nicht beeinträchtigt.  

Die historische Dorfentwicklung ist in Aetingen noch heute klar ablesbar. 

Aetingen enthält alle für ein Bauerndorf typischen Gebäude: Gasthaus, 
ehemalige Käserei, kleine Handwerksbetriebe, Kirchenensemble und 
eine ehemalige Schulanlage. 

Brittern ist ursprünglich ein Strassendorf. Mit Ausnahme des Restaurants 
«Drei Eidgenossen» befinden sich alle Bauten nördlich der Hauptstrasse. 

Auf dem Gemeindegebiet von Buchegg befinden sich insgesamt eine 

hohe Anzahl an Ortsbildern von nationaler und regionaler Bedeutung 
und somit viele geschützte und schützenswerte Bauten. Eine Herausfor-
derung bildet das Spannungsfeld zwischen historischer Bausubstanz und 

dynamischer Dorfentwicklung. Die Bauten und Aussenräume (Strassen, 
Plätze, Freiflächen) sollen sich typologisch und gestalterisch in die beste-

hende Struktur eingliedern, wobei Veränderungen ablesbar sein dürfen 

und zeitgemässe Lösungen integriert werden können. 

Gestützt auf die Analysen lässt sich feststellen, welche Potenziale, Qua-
litäten und Eigenheiten in den Dörfern bestehen. Daraus lässt sich ablei-

ten, wo der Erhalt der bestehenden Strukturen und Kulturwerte im Vor-
dergrund steht, wo eine Erhöhung der Nutzungsdichte sinnvoll ist oder 
wo die Handlungsspielräume liegen.  

Tscheppach 

Brügglen 

Kyburg-Buchegg 

Küttigkofen 

Aetingen 

Brittern 

Fazit 

Verdichtungsstrategie und -
potenziale  
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Das Siedlungsentwicklungskonzept kommt zu folgendem Fazit: 

Tabelle 13 Strategie der Innenentwicklung und Verdichtungspotenzial 
(vgl. Beilage 13.1) 

 Siedlungsentwick-

lungsstrategie  

Verdichtungspotenzial  

Mühledorf  Erhalten, Erneuern, 
Weiterentwickeln, 
Umstrukturieren 

Das Verdichtungspotenzial ist hoch. Die Kernzone weisst etliche 
unbebaute Grundstücke auf. Ebenso befinden sich in den neue-
ren Wohnquartieren freie Parzellen. 

Aetigkofen  Erhalten, Erneuern, 
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. In der Einfamilienhaussied-
lung (W2) am nördlichen Siedlungsrand gibt es nur einzelne Bau-
lücken.  

Gossliwil  Erhalten Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Der Ortskern ist gegenüber 
einer Nachverdichtung nicht tolerant. In weiten Bereichen dürfen 
neben den Altbauten keine Neubauten platziert werden, um so-
mit die lockere Bebauung nicht zu verfälschen. Unbebaute Par-
zellen mit Verdichtungspotenzial befinden sich nördlich der Neu-
bauquartiere und in der Kernzone nördlich der Archstrasse. 

Hessigkofen  Umstrukturieren,  
Erhalten, Erneuern 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Es existieren einige freie 
Parzellen entlang der Hauptstrasse.  

Bibern  Weiterentwickeln Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Die Wohnzone verfügt über 
wenige unbebaute Parzellen und die überbauten Parzellen in den 
Wohnquartieren weisen eine geringe Dichte auf. Einem erhöhten 
Wohnungsbedarf kann dort mit Anbauten/ Ergänzungsbauten 
entgegenkommen werden. 

Tscheppach Erhalten, Erneuern, 
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Das nordöstlich gelegene 
und das südlich situierte Wohnquartier weisen Verdichtungspo-
tenzial auf. Einem erhöhten Wohnungsbedarf kann dort mit An-
bauten bzw. Ergänzungsbauten entgegenkommen werden. 

Brügglen  Erhalten, Erneuern, 
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist tief. Die Wohnquartiere im Nordos-
ten und Osten weisen Verdichtungspotenzial auf. Einem erhöh-
ten Wohnungsbedarf kann dort mit Anbauten bzw. Ergänzungs-
bauten entgegenkommen werden. 

Kyburg 
Buchegg 

Weiterentwickeln, 
Erhalten,  

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Die neueren Wohnquartiere 
weisen Verdichtungspotenzial auf. Einem erhöhten Wohnungs-
bedarf kann dort mit Anbauten / Ergänzungsbauten entgegen-
kommen werden. Die öBA weisst ebenfalls ein Nutzungspoten-
zial auf. 

Küttigkofen  Erhalten, Erneuern, 
Umstrukturieren, 
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist tief. Im Wohnquartier im Norden 
des Dorfes sind alle Parzellen überbaut. Im «Usserdorf» gibt es 
wenige unüberbaute Parzellen. 

Aetingen  Erhalten,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist mittel. Der Ortskern / Dorfein-
gänge sind gegenüber einer Verdichtung kaum verträglich. Neu-
bauten sind im nordöstlich der Ortsbildschutzzone gelegenen 
Wohnquartier möglich. Einem erhöhten Wohnungsbedarf kann 
dort mit Anbauten / Ergänzungsbauten entgegenkommen wer-
den. 

Brittern  Erneuern,  
Weiterentwickeln 

Das Verdichtungspotenzial ist sehr tief. Die wenigen Wohnhäuser 
nördlich der Hauptstrasse sind durch sanfte Massnahmen baulich 
zu verdichten. Einem erhöhten Wohnungsbedarf kann dort mit 
Anbauten entgegenkommen werden. 
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Tabelle 14 Empfehlungen und Potenziale (Auszug aus Beilage 13.1) 

 Empfehlung  Potenziale  

Mühledorf  Lagequalität erhalten 
 
 

qualitätssichernde Massnah-
men Kernzone 
 

Gewerbezone  
umstrukturieren 

Die besondere Lage aufgrund des gegenseitigen Sichtbe-
zugs der beiden Ortsteile über die Mühlebachmulde hin-
weg gilt es zu bewahren. 

In der Kernzone befinden sich etliche unbebaute Grund-
stücke, welche nur mit strengen qualitätssichernden Mas-
snahmen überbaut werden sollten. 

Die Gewerbezone im Norden soll bezüglich Nutzung auf 
einen möglichen wirtschaftlichen Strukturwandel im 
Bucheggberg reagieren. 

Aetigkofen  qualitätssichernde Verfahren 
 
 
 
 
 

Ausbaugrad ausschöpfen 

Wichtig ist ein Erfassen von ortstypischen Prinzipien (Vor-
gärten, Vorplätze, Brunnen, Bäume) um dem Ortsbild bei 
einer möglichen Erneuerung gerecht zu werden. Es Emp-
fehlen sich qualitätssichernde Verfahren für Neubauten 
und grössere Umbauten. 
 

In der W2 Zone soll der Ausbaugrad gemäss geltendem 
Zonen- und Baureglement ausgeschöpft werden. 

Gossliwil  lockere Bebauung erhalten 
 
 
 

Gestaltungsplanpflicht 

Damit die lockere Bebauung nicht verfälscht wird, dürfen 
in die weiten Bereiche zwischen die Altbauten keine wei-
teren Neubauten platziert werden. 
 

Ein Gestaltungsplan für die Berieche nördlich der Neubau-
quartiere und der grösseren unbebauten Parzellen in der 
Kernzone nördlich der Archstrasse könnte eine dichtere 
Bauweise ermöglichen, ohne Beeinträchtigung des Orts-
kerns. 

Hessigkofen  öBA in Gewerbezone  
umzonen 
 
 
 

Qualitätssichernde  
Verfahren Kernzone 
 
 
 
 

Veränderungen Strassen 
vermeiden 

Die öBA nördlich der Gewerbezone soll umstrukturiert 
und in die Gewerbezone übergeführt werden, damit die 
Mühle bei einer evtl. Nutzungsänderung der Wohnzone 
zugeführt werden kann. 
 

In der Kernzone empfehlen sich für Neubauten und grös-
sere Umbauten qualitätssichernde Verfahren. Strassen-
raumcharakterisierende Elemente (Vorgärten, Vorplätze, 
Brunnen, Bäume) wie rückwärtige Elemente (Hostet) sol-
len einbezogen werden. 
 

Veränderungen an Verlauf und Profil der Strassen und vor 
allem die Vergrösserung der Verkehrsflächen sind zu ver-
meiden. 

Bibern  Lagequalität erhalten Die besondere Lagequalität aufgrund des gegenseitigen 
Sichtbezugs der beiden Ortsteile über den Biberenbach 
hinweg gilt es zu erhalten. 

Tscheppach Rückbau ortsdurchquerende 
Landstrasse 
 
 

Massnahmen zum Rückbau der ortsdurchquerenden Lan-
desstrasse, insbesondere der überdimensionierten Ver-
zweigung von Haupt- und Hessigkoferstrasse, sollte ge-
prüft werden. 

Brügglen  Umzonung Bauten aus-
serhalb Bauzone im Dorf-
kern 
 

Qualitätssichernde  
Verfahren 

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Land-
wirtschaft sollte eine Umzonung von Bauten ausserhalb 
der Bauzone im Dorfkern überprüft werden. 
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Es empfehlen sich qualitätssichernde Verfahren für Neu-
bauten und grössere Umbauten. Strassenraumcharakteri-
sierende und rückwärtige Elemente sind ebenfalls zu be-
achten. 

Kyburg 
Buchegg 

Einzelbautenschutz erhalten 
 
 
 
 

öBA weiterentwickeln 

In den Kernzonen ist der Einzelbautenschutz und das 
Ortsbild im Sinne des Ortsbildschutzes zu erhalten. Durch 
gezieltes Standortmarketing kann die Identität gestärkt 
und Ausstrahlung / Bekanntheit gefördert werden. 
 

In der öBA kann weiteres Nutzungspotenzial durch Opti-
mierung der Zonen- und Baureglemente erschlossen wer-
den.  

Küttigkofen  Ortsbild erhalten Das Ortsbild sollen in ihrem sicht- und erlebbaren Zusam-
menhang mit seiner Entstehung bewahrt werden. 

Aetingen  Qualitätskontrollen Ortskern 
/ Dorfeingänge 
 

Grundeigentümer/innen ani-
mieren 
 
 
 

Strengere Vorschriften ZR 

Neubauten im Ortsbau und an den Dorfeingängen sind 
strengsten Qualitätskontrollen zu unterziehen! 
 

Wegen der ausserordentlich hohen Qualität des Ortes 
sollten die Grundeigentümer/innen dazu animiert werden, 
sämtliche historische Details an ihren Bauten, aber auch in 
den Umräumen zu pflegen. 
 

Der regionalen Bauweise und den ortstypischen bauhisto-
rischen «Zitaten» sollte mehr Beachtung geschenkt wer-
den. 

Brittern  Aussen- und Strassenräume 
aufwerten 

Die Aussen- und Strassenräume sind gestalterisch aufzu-
werten. Das Verkehrsregime ist zu prüfen. 

 

6 Grundlagen «Siedlung»  

Die folgenden Unterkapitel erläutern, in Ergänzung zu Kapitel 5 «Strate-
gie der räumlichen Entwicklung» die für die vorliegende Revision der OP 
massgebenden inhaltlichen Grundlagen auf Gemeindeebene. 

6.1 Bauentwicklung seit letzter Ortsplanungsrevision  

Seit der jeweils letzten OPR hat pro Dorf folgende Bauentwicklung statt-
gefunden (Tabelle 15 bzw. Tabelle 16, vgl. auch Beilage 8.1 bzw. 8.2 

und 0). Als Bauentwicklung gelten sämtliche Neubauten auf Parzellen, 
welche zum Zeitpunkt der letzten OP noch nicht bebaut waren. Ersatz-
neubauten sowie An- und Umbauten auf bereits bebauten Parzellen 

wurden hingegen nicht berücksichtigt. 

Die Erhebung der Bauentwicklung weist den Stand August 2021 auf 
(Start OPR). Baugesuche, welche nach dem 31. August 2021 genehmigt 

wurden, sind in der Auswertung nicht berücksichtigt.  
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6.2 Bebaute Bauzonen und Bevölkerungsdichte  

Auf der Basis anonymisierter Datengrundlagen der Einwohnerkontrolle 
Buchegg (Stand März bzw. Dezember (für Lüterswil-Gächliwil) 2023) 

wurde die durchschnittliche Personendichte pro Bauzone errechnet und 
mit den kantonalen Werten des ländlich geprägten Raumes verglichen 
(Tabelle 17, Anhang II). Ebenfalls wurden die Bevölkerungsdichten gra-

phisch in einem Plan dargestellt (vgl. Beilage 13.2, Vergleich zu den 
SOLL-Dichten Kanton). 

 

Tabelle 17 Durchschnittliche Personendichte pro Bauzone 

Bauzone IST  
Buchegg 

*IST  
ländlich  

*SOLL  
ländlich  

Wohnzone, 1-geschossig W1 23 24 40 

Wohnzone, 2-geschossig W2 28 32 50 

Erhaltungszonen E 24 - 30 

Kernzonen K 27 30 30 

Gewerbezonen mit Wohnen GW 14 13 15 

Weilerzone WZ 16 - 30 

erweiterte Weilerzone eWZ 8 - 30 

* Gemäss IST- und SOLL-Dichten bebaute Zonen Kt. Solothurn pro Handlungsraum und Zone 

Personendichte  
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Abbildung 11 Personendichte im Vergleich zur angestrebten SOLL-Dichte 

Kanton (vgl. Anhang II) und in Abhängigkeit zur Bauzone. rot: 
Dichte sehr gering, orange: gering, grün: Dichte gut (Auszug 
aus Beilage 13.2) 

Aus Tabelle 17 wird ersichtlich, dass die Gemeinde Buchegg in den rei-
nen Wohnzonen über eine unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte 

verfügt (im Vergleich zu den übrigen Gemeinden im ländlichen Raum 
des Kantons Solothurn).  

Vergleicht man die Dichtewerte mit den anzustrebenden SOLL-Dichten, 

wird das Nachverdichtungspotenzial einzelner Quartiere ersichtlich (vgl. 
Anhang II). Dieses Nachverdichtungspotenzial ist jedoch kritisch zu prü-
fen; die Quartierverträglichkeit und qualitätsvolle Entwicklung steht im 

Vordergrund. 

Bei den Mischzonen ist die Personendichte ebenfalls unter dem Durch-

schnitt aller ländlichen Gemeinden. Allerdings ist in der Gewerbezone 

mit Wohnen die Personendichte überdurchschnittlich. 

  



Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 63 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 005 

Innerhalb der bebauten Bauzone sind Kapazitätsreserven bzw. Nachver-
dichtungspotenziale auf unternutzten Parzellen bzw. Parzellenteilflä-
chen vorhanden. Entsprechend ist neben der Personendichte auch die 

bestehende, bauliche Dichte ein wesentlicher Indikator für ungenutzte 
Entwicklungspotenziale. Mit der Ermittlung und Darstellung der tatsäch-
lichen Überbauungsziffer bzw. des Ausbaugrads können unternutzte 

Parzellen innerhalb der bebauten Bauzone sichtbar gemacht werden. 
Dabei beschreibt der Ausbaugrad das Verhältnis zwischen der realisier-
ten Geschossfläche und der unter geltendem Recht möglichen maxima-

len Geschossfläche wieder. 

Aus Abbildung 12 und Beilage 13.3 wird ersichtlich, dass diverse Gebiete 

im Siedlungsgebiet der Gemeinde Buchegg baulich unternutzt und ge-

gebenenfalls Nachverdichtungspotentiale aufweisen. Im Rahmen der 
OPR sind diese Nachverdichtungspotenziale zu prüfen und entspre-
chende Rahmenbedingungen für eine Erhöhung der Dichte festzulegen; 

dabei steht aber nicht eine gesamthafte Nutzungsmaximierung im Vor-
dergrund («Giesskannenprinzip»), sondern viel mehr eine auf die Quar-
tierverträglichkeit abgestimmte und qualitätsvolle Nachverdichtung (in 

Anlehnung an die Empfehlungen gemäss Kapitel 5, insbesondere Ta-
belle 14). 

 

Abbildung 12 Bauliche Dichte mit der Überbauungsziffer pro Parzelle bzw. 
dem Ausbaugrad pro Zonenschild (Auszug aus Beilage 13.3) 

  

Bauliche Dichte  
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6.3 Baulandreserven und Verfügbarkeit  

Gemäss Kapitel S-1.1.17 des kant. Richtplans haben die Gemeinden die 
unbebauten WMZ zu überprüfen und Massnahmen für eine dichte und 

qualitativ hochwertige Bebauung zu ergreifen. Entsprechend wurden die 
noch nicht bebauten, rechtmässig eingezonten Bauparzellen ebenfalls 
erhoben (Tabelle 18 bzw. Tabelle 19, vgl. auch Beilage 9.1 bzw. 9.2 und 

Anhang II). 

Die Erhebung der Baulandreserven weist den Stand August 2021 auf 
(Start OPR). Bauvorhaben, für welche per 31. August 2021 ein geneh-

migtes Baugesuch vorlag, der Bau aber nicht fertiggestellt und bezugs-
bereit war, sind noch als Baulandreserve berücksichtigt, da diese Flächen 

zum Erhebungszeitpunkt noch keine Einwohner aufwiesen.  

 

Abbildung 13 Unbebaute Bauzonen August 2021, Bibern. (vgl. Beilage 9.1) 
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Abbildung 14 Unbebaute Bauzonen August 2021, Gossliwil (vgl. Beilage 
9.1) 

 
Abbildung 15 Unbebaute Bauzonen August 2021, Aetigkofen 

(vgl. Beilage 9.1) 
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Abbildung 16 Unbebaute Bauzonen August 2021, Tscheppach 

(vgl. Beilage 9.1) 

 
Abbildung 17 Unbebaute Bauzonen August 2021, Hessigkofen 

(vgl. Beilage 9.1) 
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Abbildung 18 Unbebaute Bauzonen August 2021, Mühledorf 

(vgl. Beilage 9.1) 
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Abbildung 19 Unbebaute Bauzonen August 2021, Küttigkofen 

(vgl. Beilage 9.1) 

 
Abbildung 20 Unbebaute Bauzonen August 2021, Kyburg-Buchegg (vgl. 

Beilage 9.1) 
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Abbildung 21 Unbebaute Bauzonen August 2021, Brügglen (vgl. Beilage 

9.1) 

 
Abbildung 22 Unbebaute Bauzonen August 2021, Aetingen (vgl. Beilage 

9.1) 
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Abbildung 23 Unbebaute Bauzonen August 2021, Brittern (vgl. Beilage 9.1) 

 

Tabelle 18 Unbebaute Bauzonen (Stand August 2021) 

 a Wohn - 
zonen  

b Misch- 
zonen  

Arbeits - 
zonen  

Weitere  
Zonen 

Total  

Einzelparzellen  4.10 ha  2.86 ha  0.24 ha  1.30 ha  8.50 ha 

*Zusammenhän-
gende Flächen 

 1.41 ha  0.81 ha  0.00 ha  0.00 ha  2.22 ha 

Total   5.51 ha  3.67 ha  0.24 ha  1.30 ha 10.72 ha 

* > 2'500 m 2 

a W1, W2, Erhaltungszonen 
b Kernzonen, Gewerbezone mit Wohnnutzung 
 

Tabelle 18 zeigt auf, dass in Buchegg rund 11 ha Bauzone nicht bebaut 
sind. Dabei ist mehr als 80 % dieser Baulandreserven der WMZ zuge-

wiesen. Die Arbeitszonen weisen kaum mehr relevante Reserven auf. 

Für Lüterswil-Gächliwil weist die Erhebung der Baulandreserven den 
Stand Oktober 2023 auf (Zeitpunkt Integration Lüterswil-Gächliwil in die 

OPR Buchegg). Bauvorhaben, für welche per 31. Oktober 2023 ein ge-

nehmigtes Baugesuch vorlag, der Bau aber nicht fertiggestellt und be-
zugsbereit war, sind noch als Baulandreserve berücksichtigt, da diese 

Flächen zum Erhebungszeitpunkt noch keine Einwohner aufwiesen.  
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Abbildung 24 Unbebaute Bauzonen Oktober 2023, Gächliwil (vgl. Beilage 
9.2) 

 
Abbildung 25 Unbebaute Bauzone Oktober 2023, Lüterswil (vgl. Beilage 

9,2) 
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Tabelle 19 Unbebaute Bauzonen Lüterswil-Gächliwil (Stand Oktober 
2023) 

 a Wohn - 
zonen  

b Misch- 
zonen  

Arbeits - 
zonen  

Weitere  
Zonen 

Total  

Einzelparzellen  0.73 ha  0.49 ha  0.00 ha  0.00 ha  1.22 ha 

*Zusammenhän-
gende Flächen 

 0.00 ha  0.29 ha  0.00 ha  0.31 ha  0.60 ha 

Total   0.73 ha  0.78 ha  0.00 ha  0.31 ha 1.82 ha 

* > 2'500 m 2 

a W2, Erhaltungszonen 
b Kernzonen, Gewerbezone mit Wohnnutzung, Weilerzone, erweiterte Weilerzone 

 

Tabelle 19 zeigt auf, dass in Lüterswil und Gächliwil rund 2 ha Bauzone 
nicht bebaut sind. Dabei ist mehr als 80 % dieser Baulandreserven der 
WMZ zugewiesen. 

Die Verfügbarkeit des unbebauten Baulands, resp., die Verflüssigung des 
Baulands ist eine der grossen Herausforderungen für die Entwicklung 
einer Gemeinde. Es wird sich im Rahmen der Mitwirkung zeigen, ob im 

Dialog mit der Bevölkerung die Verfügbarkeit sichergestellt werden 
kann, oder ob zusätzliche Massnahmen notwendig werden. 

Die Baulandreserven der WMZ befinden sich zu 60 % in den reinen 

Wohnzonen W1, W2 und Erhaltungszone, zu 40 % in der Mischzone 

(Kernzonen, Gewerbezone mit Wohnnutzung, Weilerzone, erweiterte 
Weilerzone). Diese sind über das gesamte Siedlungsgebiet der Ge-

meinde verteilt und liegen teilweise an den Siedlungsrändern und teil-
weise innerhalb des Siedlungsgebietes. Insbesondere in den Dörfern 
Gossliwil, Bibern, Tscheppach und Mühledorf sind mehrere grössere un-

bebaute Bauparzellen vorhanden. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision 
werden grössere Baulandreserven am Siedlungsrand und in peripherer 
Lage hinsichtlich einer Auszonung geprüft. 

In der Gewerbezone finden sich keine grösseren Baulandreserven mehr. 
Insgesamt befinden sich zurzeit 0.24 ha Baulandreserven in der Gewer-
bezone. Ein Entwicklungspotenzial für das ansässige Gewerbe sowie für 

den Dienstleistungssektor ist nicht mehr vorhanden; es besteht aber ein 
ausgewiesener Bedarf, wie der Dialog mit dem Gewerbe zeigt. 

Die Gemeinde verfügt zurzeit noch über 1.61 ha Baulandreserven in der 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (öBA). Diese sind auf 14 Par-
zellen verteilt, wobei eine Parzelle in Lüterswil grösser als 2'500 m2 ist.  

Verfügbarkeit / Erhältlichkeit  

Baulandreserven  
Wohn -, Misch- und  
Zentrumszonen  

Baulandreserven  
Arbeitszonen  

Baulandreserven Zone für  
öffentlichen Bauten und  
Anlagen  
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6.4 Vergleich mit der kantonalen Siedlungsstrategie  

Im Zusammenhang mit der Revision des kantonalen Richtplans hat das 
Bau- und Justizdepartement (BJD) des Kantons Solothurn eine Siedlungs-

strategie erarbeitet. Gegenstand dieser Arbeiten war auch eine Einschät-
zung der Bauzonengrösse aller Gemeinden im Kanton. Die kantonale 
Erhebung aus dem Jahr 2014 wird regelmässig aktualisiert.  

Die kantonale Erhebung Stand 2021 ergibt für die Gemeinde Buchegg 
die folgende Einschätzung: 

- Geringer Anteil an unbebauten WMZ (grüne Ampel) 

- Dichte in den WMZ tiefer als der Medianwert des ländlichen Raums 

(rote Ampel) 

- Bauzone in den WMZ eher zu gross (rote Ampel)  

- Geringer Anteil an unbebauter Arbeitszone (grüne Ampel) 

 

Tabelle 20 Siedlungsstrategie Kanton Solothurn: Einschätzung der 
Bauzonengrösse der Gemeinden für Buchegg, Stand 2021 

Handlungsraum  WMZ  
unbebaut / bebaut  

WMZ  
Dichte  

Bauzonen - 
bedarf  

ländlich    

Handlungsraum  AZ  
unbebaut / bebaut  

AZ  
Dichte  

Bauzonen - 
bedarf  

ländlich  keine Aussage keine Aussage 

 
Die kantonale Erhebung weist den Stand 2021 auf, weshalb die Ein-
schätzungen für Lüterswil-Gächliwil noch separat erfolgt sind. Die kan-
tonale Erhebung Stand 2021 ergibt für Lüterswil-Gächliwil die folgende 

Einschätzung: 

- Mittlerer Anteil an unbebauten WMZ (orange Ampel) 

- Dicht ein der WMZ tiefer als der Medianwert des ländlichen Raums 

(rote Ampel) 

- Bauzone in der WMZ eher zu gross (rote Ampel) 

- Geringer Anteil an unbebauter Arbeitszone (grüne Ampel) 

Kantonale Erhebung 2021  
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Quartier- resp. Ortsbild). Die qualitätsvollen Ortskerne sind von Mass-
nahmen der Verdichtung durch Neubauten zu entlasten. Vielmehr liegt 
das Verdichtungspotenzial in der besseren Ausnutzung bzw. Umnut-

zung von bestehenden Bauten. 

Buchegg nutzt die Rahmenbedingungen und strebt eine Siedlungsent-
wicklung nach innen an. Die angemessene Entwicklung am richtigen Ort 

wollen wir ermöglichen. Dient es der Gemeindeentwicklung, verfolgen 
wir Umzonungen, Auszonungen und Baulandumlegungen. Dabei ach-
ten wir darauf, dass gesamthaft keine Erweiterung der Bauzonen statt-

findet (mit Ausnahme von der Aktivierung bestehender Potenziale durch 
die Einzonungen von nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Bauten 

und Anlagen). Die öffentlichen Bauzonen sind konsequent auf ihren Be-

darf abzustimmen. 

Buchegg geht verantwortungsvoll mit dem Boden um. Die Siedlungs-
entwicklung nach innen soll verfolgt werden und das Bevölkerungs- und 

Arbeitsplatzwachstum innerhalb des begrenzten Siedlungsgebietes 
möglich sein. Wir setzen uns dafür ein, dass unbebaute Bauzonen, wel-
che als Bauzone geeignet sind, erhältlich sind und überbaut werden. Da-

bei achten wir darauf, dass die Aspekte der Qualität bzw. die Interessen 
der Landwirtschaft beachtet werden. 

6.8 Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung  

Die Siedlungsentwicklung nach innen stellt in der Gemeinde Buchegg 
eine Herausforderung dar. Einerseits gilt es Wert auf die baukulturellen 
Qualitäten und wertvollen Ortsbilder zu legen, andererseits soll eine 

Siedlungsentwicklung am richtigen Ort ermöglicht werden. Insbeson-
dere für bestehende Bauten besteht durch bessere Ausnutzung bzw. 
Umnutzung ein Verdichtungspotenzial. Hingegen sind in den qualitäts-

vollen Ortskernen die Strukturen, Qualitäten sowie Grün- und Freiräume 
zu erhalten. Verdichtungsmassnahmen haben somit gezielt die räumlich 
begrenzten Potentiale zu nutzen. 

Auf Grundlage der kommunalen Strategie zur Innenentwicklung sowie 
den dazugehörigen Leitsätzen (vgl. Kapitel 6.7) wurden Schwerpunkte 

der Siedlungsentwicklung festgelegt. Aufgrund Kriterien wie Bevölke-

rungsanteil der Dörfer, Zentralitätsfunktion, periphere / weniger perip-
here Lage, Potential unter Berücksichtigung der geschützten Ortsbilder 
sowie Verkehrsanbindung wurden für die Dörfer Küttigkofen, Kyburg-

Buchegg und Mühledorf ein stärkeres Wachstumsziel definiert. 

  

LEITSATZ 

Siedlungsentwicklung nach 
innen  

LEITSATZ 

Landnutzung  
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Im Folgenden werden die Gewerbe der Gemeinde Buchegg sowie ihre 
rechtskräftige Zonierung aufgeführt.  

Tabelle 23 Gewerbe der Gemeinde Buchegg 

GB Nr.  Dorf  Gewerbe  / Dienstleistung  Zonierung  rechtskräftig  

256 Aetigkofen Photoallerlei Kernzone 

191 Aetigkofen Ändus Bike Gallery Kernzone 

227 Aetigkofen Gesundheitszentrum Kernzone 

231 Aetigkofen Mediation Buchegg Barbara Bor-
ner 

Wohnzone zweigeschossig 

96 Aetigkofen ChriSto Holzdesign Kernzone 

87, 226 Aetigkofen Ischbau AG Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

231 Aetigkofen Aare Floor AG Wohnzone zweigeschossig 

231 Aetigkofen Architekturbüro Borner und 
Partner 

Wohnzone zweigeschossig 

83 Aetigkofen Balli Computer GmbH Kernzone 

231 Aetigkofen Bucheggberg Treuhand GmbH Wohnzone zweigeschossig 

229 Aetigkofen Coiffeur Box Wohnzone zweigeschossig 

102 Aetigkofen Enertech Swiss GmbH Kernzone 

255 Aetigkofen Gebnet AG Kernzone 

84 Aetigkofen Ischhof Kernzone 
Zonenkonformität evtl. nicht ge-
geben 

179 Aetigkofen Katzenpension Buechibärg Kernzone 

101 Aetigkofen Restaurant Bären Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

132 Aetigkofen Ischbau AG Landwirtschaftszone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

105 Aetigkofen Zimmermann + Leuthe GmbH Kernzone 

122 Aetingen Maler Katinka GmbH Erhaltungszone 

102 Aetingen Schreinerei Andres Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

21 Aetingen Marti Garten AG Gärtnereizone 

284 Aetingen Golf Limpachtal Betriebs-Ver-
waltungs AG 

Golfplatzzone 
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158 Hessigkofen Physio Art & Fitness Buchegg-
berg 

Wohnzone zweigeschossig 

158 Hessigkofen Rägeboge Strickatelier Wohnzone zweigeschossig 

50 Hessigkofen Schmärleiben AG Spezialzone Schmärleiben 

158 Hessigkofen SunMove AG Wohnzone zweigeschossig 

15 Hessigkofen Tierarzt U. Wyss Wohnzone zweigeschossig 

28 Hessigkofen Wyss Coating AG / Wyss Auto-
mation GmbH 

Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

154 Küttigkofen Lebensschule Mensch-Hund Wohnzone zweigeschossig 

158 Küttigkofen Craniosacral Therapie Cranio-
Suisse 

Wohnzone zweigeschossig 

12 Küttigkofen Ganzheitliche Physiotherapie Kernzone 

35 Küttigkofen Hof21 GmbH Landwirtschaftszone 

80 Küttigkofen Kinderkleiderbörse Buchegg-
berg 

Zone für öffentliche Bauten 

32 Küttigkofen M. Egli GmbH Wohnzone zweigeschossig 

160 Küttigkofen Meinbau GmbH Kernzone 

49 Küttigkofen Mental-Medizinerin und Lebens-
therapeutin 

Wohnzone zweigeschossig 

199 Küttigkofen Rennhard Gartenbau AG Gewerbezone 

74 Küttigkofen Restaurant Bismarck Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

183 Kyburg-Buchegg Jakob Käse AG Wohnzone zweigeschossig 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

149 Kyburg-Buchegg Bistro Blumenhaus Zone für öffentliche Bauten 

48 Kyburg-Buchegg Heinz Aebi Holzbau Wohnzone zweigeschossig 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

131 Kyburg-Buchegg Buechibärger Bier AG Kernzone 

122 Kyburg-Buchegg Elsasser Treuhand + Revisions-
gesellschaft GmbH 

Wohnzone zweigeschossig 

4 Kyburg-Buchegg Lichtenberg & Baumann GmbH Wohnzone zweigeschossig 

131 Kyburg-Buchegg MFK Gastro AG Kernzone 

89 Kyburg-Buchegg Pneu & Service Kipfer Wohnzone zweigeschossig 

165 Kyburg-Buchegg Restaurant Schloss Buchegg Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 
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119 Kyburg-Buchegg Sanitärreparaturdienst M. Sie-
genthaler 

Kernzone 

121 Mühledorf Bolliger Gartenbau Landwirtschaft 

106 Mühledorf Hugi Metallbau und Design Gewerbezone 

242 Mühledorf Malerei Lätt GmbH Mühledorf Wohnzone zweigeschossig 

293 
134 

Mühledorf 
Tscheppach 

Motorengeräte Stuber Erhaltungszone Mühledorf 

274 Mühledorf Restaurant Gasthaus Kreuz 
Mühledorf 

Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

67 Mühledorf ZM Technik für Holz AG Wohnzone zweigeschossig 

48 Tscheppach Bangerter 
Music & Show AG 

Wohnzone zweigeschossig 

48 Tscheppach Bangerter Treuhand GmbH Wohnzone zweigeschossig 

48 Tscheppach AWG Löhre GmbH Wohnzone zweigeschossig 

33 Tscheppach Innenausstattungen Schär Kernzone 

5 Tscheppach Eventgasthof Tscheppach's Kernzone 
Zonenkonformität nicht gege-
ben 

138 Tscheppach Hugi Engineering GmbH Wohnzone zweigeschossig 

 

Im Folgenden werden die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen 

nach Dorf aufgeführt. Es wird die heutige Nutzung sowie das zukünftige 

Potenzial beschrieben.  

In der Gemeinde Buchegg besteht kein Bedarf an unbebauten neuen 
Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen. Im Rahmen der OPR werden 

bestehende öffentliche Nutzungen geprüft und allenfalls in die öBA 
umgezont werden, sofern diese nicht zonenkonform sind. Es ist der Ge-
meinde ein Anliegen, trotz Fusion, die öffentlichen Nutzungen weiterhin 

dezentral und in den einzelnen Dörfern langfristig anbieten zu können; 
entsprechend sind diese Nutzungen zu sichern. 

  

Zonen für öffentlichen  
Bauten und Anlagen  
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Tabelle 24 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Aetigkofen 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

93 Gemeinde 
Buchegg 

Mehrzweckhalle mit Rasenplatz 
und Hartplatz, kleiner Spielplatz 

Umzonung der gesamten Par-
zelle in öBA 
Potentieller Standort für einen 
Spielplatz 
Es muss eine Lösung für das 
Parkplatzproblem gefunden 
werden. Evtl. temporärer Park-
platz. 

 

Tabelle 25 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Aetingen 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

87 Ref. Kirchge-
meinde Aetingen 
/ Mühledorf 

Ref. Kirche, Unterhalt Friedhof 
durch die Gemeinde 

Bestehend 

 

Tabelle 26 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Bibern 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

27 Bürgergemeinde 
Bibern 

Sportplatz, Wärmezentrale, 
Sammelstelle 

Bestehend 

63 Gemeinde 
Buchegg 

Friedhof Bestehend 

 

Tabelle 27 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Brügglen 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

56 Gemeinde 
Buchegg 

ehem. Schulhaus 
Wohnen, Privatschule, Sirene 

Die Privatschule ist für drei Jahre 
befristet, was aber verlängert 
werden könnte. 
Umzonung in die Gewerbezone 
mit Wohnen zur Nutzung des 
Potenzials des bestehenden Ge-
bäudes für Gewerbe- und / oder 
Wohnnutzung 
Öffentliche Nutzung im Bereich 
des Ofenhauses (Gebäude Nr. 
2) soll weiterhin möglich sein als 
Bevölkerungstreffpunkt 

57 Gemeinde 
Buchegg 

Sportplatz, Spielplatz Bestehend 
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Tabelle 28 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Brittern 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

166 Drei Eidgenossen 
Brittern AG 

Fussballplatz und Spielplatz Res-
taurant in Landwirtschaftszone 

Nutzung langfristig erhalten. 
Bushaltestelle barrierefrei inkl. 
Häuschen 
Parkplatz für Restaurant 

 

Tabelle 29 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Gossliwil 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

14 Gemeinde 
Buchegg 

Landwirtschaft, Parkplatz Zum Erhalt und Aufwertung des 
Ortsbildes soll diese Parzelle in 
der öBA bleiben oder in die Frei-
haltezone umgezont werden. 

18 Stefanie Mäder ehem. Schulhaus 
Pausenhof als Parkplatz ge-
nutzt, Bushaltestelle, Sirene 

Von der Gemeinde wurde eine 
Umzonung in Aussicht gestellt, 
sobald ein konkretes Projekt 
vorliegt. 
Die Umzonung kann angegan-
gen werden. Der Schutzstatus 
soll beibehalten werden. Die 
Gestaltung des Aussenraums 
mit Rücksicht auf die ehemalige 
Struktur als Schulhof gesche-
hen. 

26 Martin Stuber Landwirtschaft Auszonen aus öBA in Landwirt-
schaftszone 

17 Gemeinde 
Buchegg 

Fussballplatz in Landwirtschafts-
zone 

Nutzung sollte bestehend blei-
ben. 

 

Tabelle 30 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Hessigkofen 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

20 Gemeinde 
Buchegg 

diverse öffentliche Nutzungen Bestehend 

21 BKW Energie AG Energieversorgung Bestehend 

90007 öffentliches 
Grundstück 

Strasse  

198 Gemeinde 
Buchegg 

Fussballplatz Standort Feuerwehrmagazin / 
Werkhof 
Aus welchem Grund wurde die 
Fläche südlich davon GB Nrn. 
56 und 199 umgezont? 
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Tabelle 31 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Küttigkofen 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

59 Bürgergemeinde 
Küttigkofen 

Regenklärbecken Bestehend 

61 Gemeinde 
Buchegg 

altes Spritzhäuschen Bestehend 

37 Reto Hirter, Si-
mone Iris Hirter 

Garten, genutzt und gepflegt 
durch Hof21 (private Sonder-
schule) 

Bestehend 

 

Tabelle 32 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Kyburg-Buchegg 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

149 Verein Blumen-
haus Buchegg 

Sonderschulheim Blumenhaus Bestehend 
Evtl. nicht rechtsgültiger Perime-
ter 

166 Gemeinde 
Buchegg 

ehem. Gemeindehaus 
Feuerwehr, Kerichtsammelstelle, 
Kleingewerbe / Dienstleistung, 
Parkplatz (vermietet an Gasthof) 

Potenzieller Standort gemeinsa-
mes Feuerwehrmagazin. Falls 
die Feuerwehr unplatziert wird, 
potenzieller Standort für Werk-
hof. 

179 Gemeinde 
Buchegg 

Weiher mit ehem. Spritzhaus 
Das Spritzhaus ist an die 
Swisscom vermietet. Der Weiher 
führt kein Wasser mehr. 

Ca. vor 15 Jahren umgestaltet 
in eine Ökofläche. Diese Nut-
zung könnte wieder aufgenom-
men werden. 

80 Gemeinde 
Buchegg 

ehem. Schulhaus 
Kindertagesstätte 

Bestehend 

 

Tabelle 33 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Mühledorf 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

40 Gemeinde 
Buchegg 

Parkplatz Bestehend 

41 Gemeinde 
Buchegg 

Gemeindeverwaltung, Schul-
haus, Feuerwehr, Hartplatz, 
kleiner Spielplatz, Schutzzone, 
Fussballplatz, eingedolter Platz, 
Hundetrainingsplatz 

Handlungsbedarf: Nutzungsbe-
stimmungen öBA/ öA 

42 Ref. Kirchge-
meinde Aetingen 
/ Mühledorf 

Ref. Kirche, Friedhof Bestehend 

43 Thomas Paul Lätt Schwimmbad im Baurecht Bestehend 

56 Gemeinde 
Buchegg 

Friedhof Bestehend 
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57 Gemeinde 
Buchegg 

Erweiterung Friedhof Bestehend 

39 Gemeinde 
Buchegg 

öffentlicher Parkplatz, z.B. 
Schwimmbad, Gemeindever-
sammlung, Feuerwehr 
Allzweckplatz, Sammelstelle 

Einschränkungen für private 
Nutzung 
Bestehend 

158 Bürgergemeinde 
Mühledorf 

Parkplatz Bestehend 

90018 Öffentliches 
Grundstück 

Bushaltestelle, Hecke Bestehend 

 

Tabelle 34 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Tscheppach 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

184 Gemeinde 
Buchegg 

Teil des ehem. Schulhauses 
Parkplatz (Bewirtschaftung 
durch Briggler) 

Arrondierung prüfen (Perimeter 
öBA anpassen an Parzellen-
grenze). 
Bestehend 

22 Beatrice Zim-
merman, 
Matthias Zim-
mermann 

 Perimeter öBA anpassen an Par-
zellengrenze. Diese Parzelle fällt 
aus der öBA. 

 

Tabelle 35 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Lüterswil 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

16 Zweckverband 
Alters- und Pfle-
geheim Buche-
ggberg 

Alterszentrum (Alterssitz 
Buechibärg) und Parkierung 

Bestehend 

17 Zweckverband 
Alters- und Pfle-
geheim Buche-
ggberg 

Alterszentrum (Alterssitz 
Buechibärg) 

Bestehend 

22 Einwohnerge-
meinde Lüters-
wil-Gächliwil 

Friedhof Bestehend 

49 Einwohnerge-
meinde Lüters-
wil-Gächliwil 

Grünfläche, Umschlagplatz  

50 Einwohnerge-
meinde Lüters-
wil-Gächliwil 

Grünfläche, Umschlagplatz  

344 Wärmeverbund 
Lüterswil-Gächli-
wil AG 

Energieversorgung, Wärmezent-
rale 

Bestehend 
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90042 Öffentliches 
Grundstück 

  

47 Einwohnerge-
meinde Lüters-
wil-Gächliwil 

Gemeindeverwaltung, Mehr-
zweckhalle 

 

 

Tabelle 36 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Dorf Gächliwil 

GB Nr.  Eigentum  heutige Nutzung  zukünftiges Potenzial  

- - - kein Bedarf an öBA 

7 Grundlagen «Natur und  Landschaft»  

Aus dem Naturinventar 2022 / 2024 (Beilage 14) sind folgende Empfeh-

lungen für die Umsetzung im Rahmen der OPR zu prüfen: 

Die Gemeinde Buchegg verfügt über sehr viele wertvolle Naturobjekte, 
die es auch weiterhin zu erhalten gilt. Durch weitere Aufwertungsmass-

nahmen können diese Flächen bzw. Objekte einen Mehrwert erfahren. 
Mit folgenden raumplanerischen Massnahmen sollen wertvolle Objekte 
erhalten werden: 

- Kommunale Landschaftsschutzzone: Die als neue kommunale 
Landschaftsschutzzone bezeichneten Gebiete (vgl. Plangrundlage 

zum Naturinventar, Beilage 14) sollen in der Ortsplanungsrevision 

als kommunale Landschaftsschutzzone ausgeschieden werden. Sie 
dienen dem Erhalt der grösseren zusammenhängenden, reich 
strukturierten, unverbauten Landschaftskammer mit ihren typi-

schen Landschaftselementen. Damit können die Gebiete mit gros-
ser Vielfalt, welche sich ästhetisch von der übrigen Umgebung ab-
heben, geschützt werden. Die Bauzonen und landwirtschaftlichen 

Siedlungen sind davon ausgenommen. Inputs und Überlegungen 
der Arbeitsgruppe zur landwirtschaftlichen Planung wurden beim 
Vorschlag für den Perimeter miteinbezogen. Somit bestehen Fens-

ter, welche Entwicklungspotential von Landwirtschaftsbetrieben 
zulassen. Die Vorschriften für das Zonenreglement sind im Rahmen 

der Ortsplanungsrevision zu definieren. Mögliche Vorgaben sind 

ein Bauverbot, ein Verbot für Terrainveränderungen und weitere 
landschaftsverändernde Massnahmen. Die typischen Landschafts-
elemente sind zu erhalten. Ausnahmen von den Bestimmungen zu 

Bauten / Anlagen sind möglich, wenn sie dem schutzzweck nicht 
wiedersprechen, sie zur Bewirtschaftung erforderlich und auf dem 
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- Potentialflächen: In der Plangrundlage zum Naturinventar und -
konzept (vgl. Beilage 14) wurden einerseits Fördergebiete / Poten-
tialflächen Natur und Ökologie und Potentialflächen für Gewäs-

seraufwertung ausgeschieden. 

8 Grundlagen « Landwirtschaft » 

Aus dem Schlussbericht «Landwirtschaftliche Planung» 2022 / 2024 

(Beilage 15) sind folgende Empfehlungen für die Umsetzung in der Orts-
planungsrevision zu prüfen: 

- Kommunale Landschaftsschutzzone: Um die zukünftige Entwick-

lung der bestehenden Landwirtschaftsbetriebe sicherzustellen, 
wurden «Puffer» um jeden Landwirtschaftsbetrieb ausgeschieden. 
Gebiete, wo die Landwirtschaftszone nicht mit der kommunalen 

Landschaftsschutzzone überlagert werden sollen, sind in der Plan-
beilage zur landwirtschaftlichen Planung dargestellt (vgl. Beilage 
15). Für die Formulierung im Zonenreglement wurden unter ande-

rem folgende Vorschläge ausgearbeitet: Die Landschaftsschutz-
zone bezweckt die langfristige Erhaltung, Pflege und Aufwertung 
der grösseren zusammenhängenden und reich strukturierten, un-

verbauten Landschaftskammern. Bauten, bauliche Anlagen, Ter-
rainveränderungen sowie andere landschaftsverändernde Mass-

nahmen sind unzulässig. Ausnahmen sind möglich im Falle von Er-

gänzungen von bestehenden und landwirtschaftlich genutzten 
Bauten, wenn diese zur Bewirtschaftung erforderlich oder auf den 
beanspruchten Standort angewiesen, für Terrainveränderungen die 

der Renaturierung oder dem Schutz vor Naturgefahren dienen, 
Kompostmieten, landwirtschaftliche Schutzbauten wie Folientun-
nel und Photovoltaikanlagen. Die detaillierte Formulierung ist in 

Beilage 15 zu finden. 

- Einzelbegehren: Mehrere Landwirte/innen haben Einzelbegehren 
betreffend die zukünftigen Bauzonen gestellt. Diese werden durch 

den Ausschuss Ortplanungsrevision entgegengenommen und dis-
kutiert.  

9 Grundlagen «ISOS» 

Aus der externen Fachberatung durch Landplan AG zum Thema «Um-

setzung Ortsbild- und Landschaftsschutz (Berücksichtigung ISOS-Inven-
tar» sind folgende Empfehlungen für die Umsetzung in der Ortspla-
nungsrevision zu prüfen (vgl. Beilage 16): 
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- Kommunale Landschaftsschutzzone: Um einen Umgang mit den 
wertvollen Ortsbildern (u.a. sechs ISOS-Objekte von nationaler Be-
deutung), den verschiedenen und weitgehend unverbauten Land-

schaftsräumen sowie den besonderen landschaftlichen und kultur-
historischen Werten in der kommunalen Nutzungsplanung zu fin-
den, dient die Landschaftsschutzzone als raumplanerisches Instru-

ment. Unter Berücksichtigung der Interessen Landwirtschaft, Natur 
und Landschaft sowie Landschaftsschutz (ISOS) sollen überlagernde 
Landschaftsschutzzonen über das gesamte Landwirtschaftsgebiet 

ausgeschieden werden. Es wird eine Abstufung der Landschafts-
schutzzone empfohlen; in eine Umgebungsschutzzone, eine Land-

schaftsschutzzone und eine Landschaftsschutzzone «Freihaltung». 

Für den Perimeter der Landschaftsschutzzonen sowie den entspre-
chenden Zonenvorschriften wird im Rahmen der Arbeiten zur Be-
rücksichtigung der ISOS-Interessen ein Entwurf erarbeitet. Die Um-

gebungsschutzzone soll im Umfeld der Dörfer ausgeschieden wer-
den und bezweckt die Erhaltung des kulturlandschaftlichen Um-
felds der intakten Ortsbilder und prägenden Ansichten. Standort-

gebundene Bauten und Anlagen sollen sorgfältig in die Landschaft 
integriert werden. Die Landschaftsschutzzone soll einen Grossteil 
der Landwirtschaftszone überlagern. Die Landschaftsschutzzone 

dient dem Erhalt und Aufwertung der grösseren zusammenhän-
genden und weitgehend unverbauten Kulturlandschaft. Die Land-

schaft soll grundsätzlich von Bauten und Anlagen freigehalten wer-

den. Ausnahmen sind u.a. für bodenbezogene landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung notwendige Infrastrukturen möglich. Die Land-
schaftsschutzzone «Freihaltung» bezweckt die Freihaltung, Pflege 

und Aufwertung von besonders empfindlichen und exponierten La-
gen und Gebieten von hoher landschaftsästhetischer und / oder 
ökologischer Bedeutung. Bauten und Anlagen sind unzulässig. Der 

Perimeter der Landschaftsschutzzone «Freihaltung» umfasst insbe-
sondere die Fördergebiete gemäss Naturinventar und -konzept so-
wie weitere Gebiete von hoher landschaftsästhetischer Bedeutung. 

- Freihaltezone ausserhalb Bauzone: Aus der externen Fachberatung 
wird weiter empfohlen den Perimeter der Freihaltezone ausserhalb 

Bauzone zu erweitern und diesen zur Gliederung und Strukturie-

rung des Siedlungsgebietes zu nutzen. Die Freihaltezone ausserhalb 
Bauzone wird dort empfohlen, wo empfindliche Landschaftskam-
mern im Zuge des Ortsbildes freigehalten werden sollen. Weiter 

wird aus der externen Fachberatung empfohlen einen Absatz Ge-
staltung im Zonenreglement zu ergänzen, welcher Vorschriften zur 
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gestalterischen und ökologischen Aufwertung dieser Gebiete mit 
geeigneten Strukturen macht. 

- Externe Fachpersonen: Für die Umgebungsschutzzone wird emp-

fohlen externe Fachpersonen bei der Beurteilung der Standorte so-
wie Einbettung von standortgebundenen Bauten und Anlagen zur 
Schonung der Ortsbilder beizuziehen. Entsprechend soll dies im Zo-

nenreglement festgelegt werden. 

10 Grundlagen « Verkehr » 

Aus dem Bericht «Verkehrsstudie & Verkehrsmessungen» 2020 (spi pla-

ner und ingenieure) ist die Umsetzung der folgenden Massnahmen zu 
prüfen:  

- Einfahrtsbremse auf Kantonsstrasse von Kyburg-Buchegg herkom-

mend 

- Kernfahrbahn Dorfeingang Ost bis Verkehrsinsel bei Dorfeingang 
West, gleichzeitig optische Verschmälerung mit markierten Bän-

dern an den Strassenrändern 

- Geschwindigkeitsbegrenzung näher am Siedlungsgebiet positionie-
ren  

- Ausfahrt Unterdorfstrasse (vis-à-vis Post) Stop-Markierung ergän-

zen  

- Einmündung Rainweg und Einmündung Schulgässli/Sprengiweg 

Rechtsvortritt aufheben und mit kein Vortritt signalisieren / markie-
ren  

- Übernahme private Erschliessung zum Golfplatz im Rahmen der 

OPR prüfen; ggf. Ausbau (Verbreiterung) im Erschliessungsplan vor-
sehen 

- Einfahrtsbremse auf Kantonsstrassen von Gossliwil und von Icherts-

wil-Lüterkofen (inkl. Querungshilfe für Velos) herkommend. 

- Es wurde eine Kernfahrbahn auf der Hauptstrasse mit einer Mar-

kierung von Radstreifen ab Kreuzung Archstrasse bis geplantem 

Veloweg nach Ichertswil-Lüterkofen geprüft. Aufgrund der heuti-
gen Querschnittsbreite der Strasse ist dies nicht möglich. Allenfalls 
ist eine Kernfahrbahn ohne Markierung von Radstreifen zu prüfen.  

- alternativer Ausbau des Trottoirs entlang der Archstrasse, mit loka-
len Einengungen der Kantonsstrasse 

- Bewuchs bei der Einmündung Friedhofstrasse zurückschneiden.  

Aetingen  

Bibern  
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- Montage eines Verkehrsspiegels bei der Ein-/Ausfahrt vom PP des 
Restaurants Schloss Buchegg prüfen  

- Anpassung ostseitige Mauer bei Ausfahrt Huntelweg bei baulichen 

Veränderungen einfordern, mindestens im Erschliessungsplan 
Sichtberme eintragen 

- Übernahme private Zufahrt zum Blumenhaus im Rahmen der OPR 

prüfen 

- Geschwindigkeitsbegrenzung Ortsteil Bismark prüfen  

- Bewuchs beim Fluewäldliweg und der Steinrüschen zurückschnei-

den 

- Bewuchs bei der Einmündung der westlichen Erschliessungsstrasse 
im Bismark zurückschneiden; Rechtsvortritt aufzuheben (kein Vor-

tritt); ev. Montage eines Verkehrsspiegels (Stop Markierung erfor-
derlich) 

- Übernahme westliche Erschliessungsstrasse Bismark im Rahmen der 

OPR prüfen 

- Ausbildung einer Querungshilfe für Fussgänger auf der 
Tscheppachstrasse (ohne Markierung eines Fussgängerstreifens) bei 

der Einmündung Mühle / Widli 

- Reduktion der Geschwindigkeit Ausserorts auf 60 km/h zwischen 

Mühledorf und Tscheppach beantragen 

- optische Verschmälerung mit markierten Bändern an den Strassen-
rändern bei der Tscheppachstrasse prüfen (Kernfahrbahn vorgese-
hen) 

- Kernfahrbahn zwischen Schmiedegässli und Liegenschaft Aetig-
kofenstrasse 4; gleichzeitig optische Verschmälerung mit markier-
ten Bändern an den Strassenrändern und Reduktion der Geschwin-

digkeit auf 40 km/h prüfen 

- Umbau Bushaltestelle Ochsenbeinschmiede vorsehen (Fahrbahn-
haltestelle belassen; beidseitig Warteräume ergänzen; Fussgänger-

übergang mit Schutzinsel ergänzen; Reduktion der Geschwindig-

keit im Bereich der Haltestelle auf 60 km/h beantragen) 

- Bewuchs bei der Einmündung Hintere Gasse zurückschneiden 

- Bewuchs bei der Einmündung Widli zurückschneiden 

- Einmündung Schulhausstrasse umgestalten; nur eine zentrale Ein-
fahrt (Aufhebung Insel) 

Küttigkofen   

Mühledorf  

Tscheppach 
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- Ersatz der Sperrflächen im Kreuzungsbereich Hauptstrasse / Mühle-
dorfstrasse mit festen Inseln (inkl. Baumpflanzung) 

- Reduktion der Geschwindigkeit Ausserorts auf 60 km/h zwischen 

Tscheppach und Mühledorf beantragen 

Die oben aufgeführten Massnahmen sind grossmehrheitlich Massnah-
men betreffend das Verkehrsregime bzw. Massnahmen auf Kantons-

strassen. Die Planung von Verkehrsmassnahmen ist jedoch nicht Gegen-
stand der Ortsplanungsrevision, sondern massgebend sind u.a. die Nor-
men der VSS, das Strassenverkehrsgesetz und die Signalisationsverord-

nung. Im Rahmen der kommunalen Erschliessungsplanung besteht ent-
sprechend wenig Handlungsspielraum. Analog verhält es sich mit Mass-

nahmen auf der Kantonsstrasse; diese liegen nicht in der Planungshoheit 

der Gemeinde.  

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung ist mit dem zuständigen Amt für 
Verkehr zu klären, inwiefern Anpassungen an den rechtsgültigen kant. 

Erschliessungsstrassen vorzunehmen sind.  

Insbesondere ist es der Gemeinde ein grosses Anliegen, die Sicherheit 
für den Fuss- und Veloverkehr auf den Kantonsstrassen und zwischen 

den einzelnen Dörfern umfassend mit geeigneten Massnahmen zu er-
höhen. Auch die Qualität und Sicherheit der Fuss- und Veloverbindung 
zum Bahnhof Lohn-Lüterkofen sind gemeinsam anzugehen.  

 
  

Rolle der  
Ortsplanungsrevision  
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11 Änderungen Bauzonenplan  

11.1 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen  

Der Bauzonenplan zeigt die Nutzung innerhalb des Siedlungsgebietes 

einer Gemeinde auf. Im Folgenden sind die grundlegenden Änderungen 
im Bauzonenplan aufgelistet. Diese sind ebenfalls auf dem Plan der Än-
derungen (Beilage 7) aufgeführt. Die wesentlichen Änderungen werden 

in den darauffolgenden Kapiteln näher erläutert. 

- Bestehende Zonierung: Die bestehende Zonierung wird gesamt-
haft überprüft und auf die amtliche Vermessung (heutige Parzellie-

rung nach der neuen Landesvermessung LV95) angepasst. Dies 
führt zu minimalen Anpassungen der Bauzonen (Arrondierungen). 

- Neue Zonen:  Die Zonenzuteilung wird gesamthaft auf der Basis 

der tatsächlich bebauten Situation und der erarbeiteten Grundla-
gen, insbesondere das Siedlungsentwicklungskonzept (Beilage 
13.1) überprüft und überarbeitet. Es werden neue Bauzonen fest-

gelegt bzw. bestehende Bauzonen in bestehende oder neu formu-
lierte Bauzonen überführt. 

Neue Zonen sind: Wohnzone, 2-geschossig b, Wohnzone, 3-ge-

schossig, Kernzone ES III und Gewerbezone 2 

- Aufhebung von Zonen: Folgende Zonen werden aufgehoben 

bzw. überführt: Wohnzone eingeschossig, Wohnzone zweige-

schossig für freistehende EFH, Weilerzone, erweiterte Weilerzone 

- Spezialzonen:  Die Spezialzonen (Spezialzone Schmärleiben, Spe-
zialzone Freizeit, Erholung und Sport und Spezialzone Pferdehal-

tung) wurden grösstenteils beibehalten.  

Aufgehoben wurde folgende Spezialzone: Spezialzone alte Schul-
anlage (neu Wohnzone, 2-geschossig a) 

- Um-, Ein-, Auf - und Auszonungen: Es wurden diverse Um-, Ein-
, Auf- und Auszonungen vorgenommen. Die Wesentlichen werden 
nachfolgend erläutert. 

- Reservezonen:  Die Reservezonen wurden auf Grundlage des rLB 
überprüft und im ganzen Gemeindegebiet aufgehoben. Eine Aus-
nahme bilden die Reservezonen auf der Parzelle GB Küttigkofen GB 

Nr. 113, welche der Wohnzone, 2-geschossig a zugeführt wurden. 

- Ortsbild:  Der Ortsbildschutzperimeter wurde überprüft und ange-
passt. Die Gebäude mit kommunalem Schutzstatus «erhaltens-

wert» und «schützenswert» wurden gesamthaft und auf der 
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Grundlage des revidierten Schutzverzeichnisses (Beilage 13.4) über-
prüft und aktualisiert. Die Gebäude mit kommunalem Schutzstatus 
«für das Ortsbild wichtige Baute» wurden ebenfalls überprüft und 

werden neu als «erhaltenswert» klassiert. 

- Gestaltungsplanpflicht:  Für diverse Gebiete wurde neu eine Ge-
staltungsplanpflicht festgelegt bzw. die bestehenden Gestaltungs-

planpflichten bestätigt. 

- Lärmempfindlichkeitsstufen:  Der Bauzonenplan wird mit Lärm-
empfindlichkeitsstufen ergänzt. Die Kernzone wird neu unterteilt in 

eine Kernzone ES II und Kernzone ES III. Neu in der Kernzone ES III 
befinden sich insbesondere mässig störende Gewerbe. 

- Sicherung des Gewässerraums:  Für sämtliche Gewässer wurde 

ein Gewässerraum festgelegt (vgl. Kapitel 13).  

- Grundwasserschutzzonen: Orientierend dargestellt werden die 
rechtskräftigen Grundwasserschutzzonen gemäss digitaler Gewäs-

serschutzkarte. 

- Hinweise:  Der Bauzonenplan wird mit Hinweisen zu den belaste-
ten Standorten / Altlasten, den schadstoffbelasteten Böden sowie 

Störfällen ergänzt; auf die Darstellung wird verzichtet und stattdes-
sen auf die entsprechenden kantonalen Kataster und Verzeichnisse 
verwiesen. 

11.2 Einzonungen aus der Landwirtschaftszone  

Die in diesem Kapitel aufgeführten Einzonungen aus der Landwirt-
schaftszone werden alle mit den Auszonungen gemäss Kapitel 11.5 

kompensiert. 

  







Gesamtrevision der Ortsplanung Buchegg 101 

Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 005 

Einzonung führt somit insgesamt nicht zu einer 
Erweiterung Bauzone. 

Es sind Fruchtfolgeflächen von der Einzonung 
betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Die Einzonung bedingt eine Bauverpflichtung. 
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Hessigkofen  

GB Hessigkofen Nr.: 18 (teils) Fläche: 594 m2 

Heutige Nutzung: Gartennutzung 

Zone rechtskräftig: Landwirtschaftszone Zone nach OPR: Kernzone 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 
Bemerkungen / Begründungen: 

Mit der Einzonung in die Kernzone wird der 
langjährige Gemüsegarten zonenkorm. Für die 
Einzonung besteht ein Begehren. 

Der Gemüsegarten ist in der Liste der 
historischen Gärten und Anlagen, ICOMOS 
aufgeführt. Der Erhalt des Ensembles 
Gartenanlage mit Stöckli ist aus 
ortsbildschützerischer Sicht zweckmässig. 

Es handelt sich hierbei um eine Einzonung von 
kommunaler Bedeutung gemäss Richtplan  
S-1.1.11. Entsprechend ist die Einzonung zu 
kompeniseren. 

Es sind teilweise Fruchtfolgeflächen von der 
Einzonung betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Luftbild / AV 
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Hessigkofen  

GB Hessigkofen Nr.: 177 (teils) Fläche: 777 m2 

Heutige Nutzung: Umgebungsfläche 

Zone rechtskräftig: Landwirtschaftszone Zone nach OPR: Erhaltungszone 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 

Bemerkungen / Begründungen: 

Die Umgebungsfläche nordöstlich der 
Liegenschaft von GB Hessigkofen Nr. 71 ist in 
der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform. 
Deshalb ist es zweckmässig diese in die 
Erhaltungszone einzuzonen. Für die Einzonung 
besteht ein Begehren. Die Einzonung steht im 
Zusammenhang mit der flächengleichen 
Auszonung der Fläche auf GB Hessigkofen Nr. 
177 nördlich der Liegenschaft. 

Es handelt sich hierbei um eine Einzonung von 
kommunaler Bedeutung (gemäss Richtplan S-
1.1.11). Entsprechend ist die Einzonung zu 
kompeniseren. 

Es sind Fruchtfolgeflächen von der Einzonung 
betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Luftbild / AV 
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Hessigkofen  

GB Hessigkofen Nr.: 208 (teils) Fläche: 146 m2 

Heutige Nutzung: Gartennutzung 

Zone rechtskräftig: Landwirtschaftszone Zone nach OPR: Kernzone 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 

Bemerkungen / Begründungen: 

Die Gartennutzung südöstlich der Liegenschaft 
auf GB Hessigkofen Nr. 188 ist in der 
Landwirtschaftszone nicht zonenkonform. Eine 
Arrondierung ist aufgrund der Möglichkeit zum 
Abtausch zweckmässig. Für die Einzonung 
besteht ein Begehren. 

Es handelt sich hierbei um eine Einzonung von 
kommunaler Bedeutung gemäss Richtplan  
S-1.1.11. Entsprechend ist die Einzonung zu 
kompeniseren. 

Es sind keine Fruchtfolgeflächen von der 
Einzonung betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG.  

Luftbild / AV 
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Es sind Fruchtfolgeflächen von der Einzonung 
betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Die Einzonung liegt in einem potentiellen 
Rutschungsgebiet gemäss kantonaler 
Gefahrenhinweiskarte. Für die Gefährdung 
durch Rutschung wurde während der OPR eine 
Gefahrenkarte erarbeitet, welche in der 
Interessenabwägung zur Einzonung 
berücksichtigt wird. Die Gefahrenkarte 
Rutschung Küttigkofen weist für die 
Einzonungsfläche eine geringe Gefährdung 
durch spontane Rutschungen auf. Mit 
geeigneten Massnahmen (keine Versickerung 
von Meteorwasser bei baulichen Massnahmen, 
ein geologisches Gutachten zu den baulichen 
Massnahmen während der Bauphase sowie eine 
geologische Baubegleitung) kann der Gefahr 
durch Rutschung Rechnung getragen werden. 
Gemäss Beurteilung ist nach Bebauung nicht 
mehr mit Instabilitäten zu rechnen. Mit der 
Umsetzung der Gefahrenkarte und 
grundeigentümerverbindlichen Bestimmungen 
im Zonenreglement ist die Gefahr durch 
Rutschung berücksichtigt. 

Küttigkofen hat ein Ortsbild von regionaler 
Bedeutung. Mögliche Alternativstandorte in den 
anderen Dörfern wurden aufgrund des ISOS 
national verworfen. Dennoch wird den 
Anforderugnen an das Ortsbild wie folgt 
Rechnung getragen: 

Mit der überlagernden Festlegung «Gebiet mit 
besonderen Bestimmungen» wird sichergestellt, 
dass keine eingeschossigen Bauten zugelassen 
sind und eine hohe Bauqualität an sensibler 
Lage sichergestellt wird. Für die Entwicklung der 
Parzellen ist vorgängig zum 
Baugesuchsverfahren ein übergeordnetes 
Konzept für die Parzellen GB Nr. 107 und 113 
zu erarbeiten, wobei die Baubehörde den 
Beizug von externen Fachpersonen / 
Gestaltungsbeirat verlangen kann. Dabei sind 
Themen wie Lage am Siedlungsrand, 
Gebäudegeometrie, Parkierung, Umgebungs- 
und Geländegestaltung, etc. zu behandlen. 

Der Siedlungstrenngürtel zum Ortskern, welcher 
südlich der Einzonungsfläche liegt, wird mit der 
überlagernden Festlegung 
Umgebungsschutzzone gesichert. In der 
Umgebungsschutzzone ist dem Erhalt 
bedeutender Landschaftsräume wie 
siedlungstrennende Grünräume und 
Aussichtslagen in der Interessenabwägung ein 
besonderes Gewicht beizumessen. 

Die Einzonung bedingt eine Bauverpflichtung. 
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Kyburg -Buchegg  

GB Kyburg-Buchegg Nr.: 1 Fläche: 271 m2 

Heutige Nutzung: Grünfläche 

Zone rechtskräftig: Landwirtschaftszone Zone nach OPR: Wohnzone, 2-geschossig a 

(W2a) 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 
Bemerkungen / Begründungen: 

Die Einzonung steht im Zusammenhang mit der 
flächengleichen Auszonung auf GB Kyburg-
Buchegg Nr. 49. Zusammen mit GB Nr. 47 stellt 
die Fläche ein Potenzial für die 
Siedlungsentwicklung nach innen dar. Die 
Fläche ist erschlossen. Mit der Einzonung wird 
die Bauzone zweckmässig arronidert und es 
entsteht eine Bauparzelle. Für die Einzonung 
besteht ein Begehren. 

Es handelt sich hierbei um einen Einzonung von 
kommunaler Bedeutung gemäss Richtplan S-
1.1.11. Entsprechend ist die Einzonung zu 
kompensieren. 

Es sind keine Fruchtfolgeflächen von der 
Einzonung betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Die Einzonung bedingt eine Bauverpflichtung. 

Luftbild / AV 
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Kyburg -Buchegg  

GB Kyburg-Buchegg Nr.: 247 Fläche: 886 m2 

Heutige Nutzung: Landwirtschaftliche Nutzung 

Zone rechtskräftig: Landwirtschaftszone Zone nach OPR: Wohnzone, 2-geschossig a 

(W2a) 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 
Bemerkungen / Begründungen: 

Die Parzelle ist bereits erschlossen. Das Gebiet 
ist mit dem ÖV angemessen erreichbar und 
schliesst das Quartier ab. Für die Einzonung gibt 
es ein Begehren. 

Es handelt sich hierbei um eine Einzonung von 
kommunaler Bedeutung gemäss Richtplan  
S-1.1.11. Entsprechend ist die Einzonung zu 
kompeniseren. 

Dies erfolgt mit den vorgesehen Auszonungen 
erfolgt. Die Einzonung führt insgesamt nicht zu 
einer Erweiterung der Bauzone. 

Es sind Fruchtfolgeflächen von der Einzonung 
betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Die Einzonung bedingt eine Bauverpflichtung. 

Luftbild / AV 
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Gächliwil  

GB Gächliwil Nr.: 57 (teils) Fläche: 702 m2 

Heutige Nutzung: Landwirtschaftliche Baute / Schopf 

Zone rechtskräftig: Landwirtschaftszone Zone nach OPR: Erhaltungszone 

Bauzonenplan alt 

 

Bauzonenplan neu 

 
Bemerkungen / Begründungen: 

Die Einzonung im nördlichen Teil der Parzelle 
GB Gächliwil Nr. 57 steht im Zusammenhang 
mit der Auszonung im westlichen Teil derselben 
Parzelle. Die Einzonung wird aufgrund der 
Möglichkeit zum Bauzonenabtausch als 
zweckmässig beurteilt. Somit wird der Erhalt 
und die Nutzung von Gebäude Nr. 89c 
sichergestellt. Das Gebäude 89c wird heute als 
Mosterei genutzt. Der Abtausch muss zwingend 
flächengleich erfolgen. 

Es handelt sich hierbei um eine Einzonung von 
kommunaler Bedeutung gemäss Richtplan  
S-1.1.11. Entsprechend ist die Einzonung zu 
kompeniseren. 

Es sind keine Fruchtfolgeflächen von der 
Einzonung betroffen. 

Die Einzonung ist abgabepflichtig gemäss PAG. 

Luftbild / AV 
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